
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 20.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Keine Einschränkung
Akteure Zürich
Prozesstypen Kantonale Politik
Datum 01.01.1990 - 01.01.2020

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Benteli, Marianne
Berclaz, Philippe
Bernath, Magdalena
Bernet, Samuel
Brändli, Daniel
Burgos, Elie
Bühlmann, Marc
Dupraz, Laure
Ehrensperger, Elisabeth
Freymond, Nicolas
Füzesséry, Alexandre
Gerber, Marlène
Giger, Nathalie
Gsteiger, Christian
Hirter, Hans
Mosimann, Andrea
Rinderknecht, Matthias
Rohrer, Linda
Schär, Suzanne
Strohmann, Dirk
Terribilini, Serge
Zumofen, Guillaume

Bevorzugte Zitierweise

Benteli, Marianne; Berclaz, Philippe; Bernath, Magdalena; Bernet, Samuel; Brändli,
Daniel; Burgos, Elie; Bühlmann, Marc; Dupraz, Laure; Ehrensperger, Elisabeth;
Freymond, Nicolas; Füzesséry, Alexandre; Gerber, Marlène; Giger, Nathalie; Gsteiger,
Christian; Hirter, Hans; Mosimann, Andrea; Rinderknecht, Matthias; Rohrer, Linda;
Schär, Suzanne; Strohmann, Dirk; Terribilini, Serge; Zumofen, Guillaume 2024.
Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Kantonale Politik, Zürich, 1990 - 2019.
Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern.
www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 20.04.2024.

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Politische Grundfragen

1Verfassungsfragen

3Nationale Identität

4Rechtsordnung

4Bürgerrecht

4Stimm- und Wahlrecht

5Öffentliche Ordnung

6Kriminalität

6Föderativer Aufbau

6Territorialfragen

6Landesverteidigung
6Zivildienst und Dienstverweigerung

7Wirtschaft
7Landwirtschaft

7Tierhaltung, -versuche und -schutz

7Öffentliche Finanzen
7Finanzhaushalt der Kantone und Gemeinden

8Infrastruktur und Lebensraum
8Energie

8Netz und Vertrieb

9Kernenergie

9Alternativenergien

10Verkehr und Kommunikation

10Strassenverkehr

10Eisenbahn

10Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

11Luftfahrt

11Sozialpolitik
11Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

11Gesundheitspolitik

12Ärzte und Pflegepersonal

12Suchtmittel

14Sozialversicherungen

14Krankenversicherung

14Soziale Gruppen

14Asylpolitik

15Familienpolitik

15Frauen und  Gleichstellungspolitik

16Bildung, Kultur und Medien
16Bildung und Forschung

16Grundschulen

18Berufsbildung

19Hochschulen

19Kultur, Sprache, Kirchen

20Kulturpolitik

20Kirchen und religionspolitische Fragen

22Sprachen

24Fahrende

24Parteien, Verbände und Interessengruppen
24Parteien

24Konservative und Rechte Parteien

01.01.90 - 01.01.20 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



24Verbände

24Arbeitnehmer, Gewerkschaften

01.01.90 - 01.01.20 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
SBB Schweizerische Bundesbahnen
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
HarmoS Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der

obligatorischen Schule
BFF Bundesamt für Flüchtlinge (-2005) 

heute: Staatssekretariat für Migration (SEM)
EMD Eidgenössisches Militärdepartement,

heute: Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport (VBS)

DECS Amt für Bildung, Kultur und Sport
S-Bahn S-Bahn
NAGRA Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle

CDIP Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
CFF Chemins de fer fédéraux suisses
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
HarmoS Accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire
ODR Office fédéral des réfugiés (-2005) 

aujourd'hui: Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)

DMF Département militaire fédéral,
aujourd'hui: Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS)

DECS Direction de l'éducation, de la culture et du sport
RER Réseau express régional
CEDRA Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs

01.01.90 - 01.01.20 IIIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Gegen den Willen der Regierung hat der Kantonsrat des Kantons Zürich eine Motion
eines christlichdemokratischen Vertreters überwiesen, wonach das Volk bis zum Jahr
2000 über eine neue Kantonsverfassung abstimmen soll. Die Regierungsmehrheit
wollte aus Gründen einer fehlenden Aufbruchstimmung in der Bevölkerung vorerst auf
eine Totalrevision verzichten. Bürgerliche Parlamentarier mochten sich jedoch zum Teil
nicht gegen die Motion aussprechen und enthielten sich der Stimme, womit sie dem
links-grünen Spektrum und den Parteien der Mitte zum Durchbruch verhalfen. 1

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.05.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT

Pläne für eine Totalrevision der Kantonsverfassung bestehen auch in den Kantonen
Sankt Gallen, Schaffhausen und Zürich.In Sankt Gallen sprach sich der Grosse Rat für
eine Totalrevision der Verfassung bis zum Jahr 2000 aus und damit gegen den Antrag
der Regierung, die Konstitution schrittweise zu revidieren. Die dafür zuständige
Verfassungskommission soll auf Mitglieder des Grossen Rats beschränkt bleiben, wobei
es den einzelnen Arbeitsgruppen unbenommen bleibt, aussenstehende
Persönlichkeiten beizuziehen. In Schaffhausen befürwortete der Regierungsrat eine
Motion der SP für eine Verfassungsrevision bis zum Jahre 2001, dem 500. Jahrestag des
Beitritts zur Eidgenossenschaft. In Zürich legten sowohl die Grünen wie auch die EVP
Projekte für eine Revision der 125jährigen Verfassung vor. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 03.12.1994
DIRK STROHMANN

Das nationale Parlament hiess Teilrevisionen der Verfassungen der Kantone Zürich,
Basel-Stadt, Basel-Land, Schaffhausen, Aargau, Thurgau, Wallis, Genf und Jura gut.
Dabei wurde, dies eine Seltenheit, im Fall der Genfer Verfassung auch materiell zu einer
Neuerung Stellung genommen: Der Aargauer Ständerat Reimann (svp) gab seinem
Erstaunen darüber Ausdruck, dass sich der Kanton Genf den Verfassungsauftrag
gegeben hat, mit seinen Staatsbetrieben auf dem liberalisierten
Telekommunikationsmarkt aktiv zu werden. In der Herbstsession wurden auch
Verfassungsteilrevisionen der Kantone Nidwalden, Basel-Land, Thurgau und Genf
sanktioniert. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 14.06.2000
HANS HIRTER

Am 24. September hiessen die Neuenburger Stimmberechtigten ihre totalrevidierte
Kantonsverfassung gut. Die anfangs der achtziger Jahre eingeläutete Bewegung für eine
Reform der Kantonsverfassungen wurde damit im zehnten Kanton abgeschlossen.
Neuenburg war zugleich der erste welsche Kanton, der sich in dieser Periode eine neue
Grundordnung gegeben hat. Als wesentliche materielle Neuerungen in Neuenburg sind
die Einführung des kantonalen Ausländerstimmrechts (es bestand bereits auf
kommunaler Ebene), die Abschaffung des obligatorischen Finanzreferendums (bisher
für Ausgaben von 3 Mio Fr. oder mehr) und die Einführung der Volksmotion nach dem
Vorbild des Kantons Solothurn zu erwähnen. Mit der neuen Verfassung können die
Gemeinden zudem eine Neuenburger Spezialität, die Wahl der Gemeindeexekutiven
durch das Gemeindeparlament, durch eine Volkswahl ersetzen. In Freiburg wurde am
12. März ein 130 Personen zählender Verfassungsrat gewählt. Dabei entsprachen die
parteipolitischen Kräfteverhältnisse in etwa denjenigen des Grossen Rates; immerhin
rund ein Sechstel der Sitze ging an Parteilose. Im Kanton Zürich wählten am 18. Juni die
Bürgerinnen und Bürger bei einer Beteiligung von nur gerade 22% einen Verfassungsrat.
In St. Gallen verabschiedete das Parlament die neue Verfassung; in Schaffhausen
befasste sich der Grosse Rat in erster Lesung mit den Vorschlägen der
Verfassungskommission. 4

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.06.2000
HANS HIRTER
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In den Kantonen Freiburg, Basel-Stadt, Luzern, Graubünden und Zürich gingen die
Arbeiten an den Totalrevisionen der Verfassungen weiter. In Freiburg war in dem im
Jahr 2000 eingesetzten Verfassungsrat insbesondere der Beschluss umstritten, das
bisherige strikt befolgte Prinzip der Sprachterritorien etwas aufzuweichen und entlang
der Sprachgrenzen auch gemischtsprachige Gemeinden zuzulassen. Im weiteren
stimmte der Verfassungsrat dem Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene zu. In
Basel-Stadt verzichtete der Verfassungsrat, welcher seit anfangs 2000 am Werk ist,
darauf, die bisher gültige Bestimmung, wonach eine Wiedervereinigung mit Basel-Land
anzustreben sei, in den Entwurf für die neue Kantonsverfassung aufzunehmen. Anders
als Freiburg, Basel, Zürich und die Waadt geht der Kanton Luzern bei seiner
Totalrevision der Verfassung vor. Hier soll nicht ein gewählter Verfassungsrat, sondern
eine von der Regierung ernannte und je zur Hälfte aus Vertretern der Politik und des
„Volks“ zusammengesetzte 20köpfige Kommission einen Entwurf ausarbeiten. Diese
Verfassungskommission nahm im Berichtsjahr ihre Tätigkeit auf. Die Regierung des
Kantons Graubünden legte anfangs Jahr dem Parlament ihren Entwurf für eine neue
Verfassung vor. Dieser basiert auf dem Vorentwurf einer Verfassungskommission,
welcher im Jahr 2000 in die Vernehmlassung gegeben worden war. Als besonders
umstritten erwies sich hier das Wahlsystem für das Parlament. Die
Verfassungskommission hatte ein Proporzsystem vorgeschlagen, die Regierung wollte
ein Mischsystem einführen (Majorz mit zusätzlichem Proporz in grösseren
Wahlkreisen).Die Variante Mischsystem sieht nach dem Vorbild der Wahl für den
deutschen Bundestag vor, dass ein Teil des Parlaments in Einermajorzkreisen gewählt
wird und ein Teil in diese überlagernden grösseren Proporzwahlkreisen. Das Parlament
seinerseits entschied sich für Festhalten am bisherigen Majorzsystem, beschloss aber,
dem Volk im Jahr 2003 die neue Verfassung in zwei Varianten (Beibehaltung des Majorz
resp. Mischsystem) vorzulegen. 5

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.05.2003
HANS HIRTER

In den Kantonen Freiburg, Basel-Stadt, Luzern, Graubünden und Zürich gingen die
Arbeiten an den Totalrevisionen der Verfassungen weiter. In Graubünden wurde die
Arbeit mit der Volksabstimmung vom 18. Mai abgeschlossen. Der Souverän stimmte im
Verhältnis zwei zu eins zu. In Freiburg wurde im Frühjahr die erste von drei Lesungen
abgeschlossen und anschliessend eine Vernehmlassung durchgeführt. Im November
und Dezember hielt der Verfassungsrat die zweite Lesung ab. In Basel-Stadt
präsentierte die Redaktionskommission des Verfassungsrats nach rund dreijähriger
Arbeit einen Vorentwurf, in welchem die Resultate der Diskussionen und Beschlüsse in
den Kommissionen und im Rat strukturiert zusammengefasst wurden. Dieser wurde ab
Mai in einer ersten Lesung beraten und anschliessend in eine breite Vernehmlassung
gegeben. In Zürich, wo man ähnlich vorgeht wie in Basel, lag der Rohentwurf im Februar
vor, und die erste Lesung begann im Mai. Anschliessend wurde ebenfalls eine breite
Vernehmlassung durchgeführt. 6

KANTONALE POLITIK
DATUM: 12.11.2003
HANS HIRTER

In Basel-Stadt wurde die Vernehmlassung über einen Vorentwurf für eine neue
Kantonsverfassung abgeschlossen. Mit Ausnahme der Einführung des
Ausländerstimmrechts, der Mutterschaftsversicherung (welche mit dem positiven
Ausgang der Volksabstimmung auf Bundesebene ohnehin obsolet wurde) und der
Parteienfinanzierung stiessen alle Neuerungen auf breite Zustimmung. Die zweite
Lesung nahm der Verfassungsrat im November auf. Um nicht das gesamte Projekt zu
gefährden, strich er das Ausländerstimmrecht wieder. In Luzern schloss die
Verfassungskommission ihre Arbeit ab und übergab ihren Vorschlag der Regierung,
welche eine Vernehmlassung durchführte. Die Kommission hatte unter anderem
beschlossen, das Ausländerstimmrecht nur in der fakultativen kommunalen Form
aufzunehmen und diesen Vorschlag bloss als Variante dem Volk vorzulegen. In der
Vernehmlassung wurden die wichtigsten angestrebten materiellen Änderungen
(Ausländerstimmrecht, Stimmrechtsalter 16, Kompetenz des Parlaments,
nichtchristliche Kirchen als öffentlich-rechtliche Anstalten zu anerkennen) von den drei
bürgerlichen Parteien CVP, FDP und SVP abgelehnt. In Zürich wurde anfangs Jahr die
Vernehmlassung über den Vorentwurf für eine neue Verfassung abgeschlossen; im
Sommer führte der Verfassungsrat die zweite Lesung des bereinigten Entwurfs durch.
Dabei berücksichtigte er insbesondere auch das Anliegen der FDP, Grundsätze, welche
bereits in der Bundesverfassung enthalten sind, nicht auch noch in die
Kantonsverfassung aufzunehmen (namentlich Grund- und Sozialrechte). Im Oktober
verabschiedete der Verfassungsrat den Entwurf gegen den Widerstand der SVP
zuhanden der Volksabstimmung. Im Kanton Schwyz beantragte die Regierung, eine
Totalrevision der Verfassung in Angriff zu nehmen und dazu eine

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.10.2004
HANS HIRTER
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Verfassungskommission zu wählen. 7

In Zürich nahm das Volk am 27. Februar die neue Kantonsverfassung mit einem Ja-
Stimmenanteil von 64% an. Für ein Nein hatten sich neben der SVP auch einige
prominente Freisinnige ausgesprochen. Die wenigen durch die neue Verfassung
herbeigeführten materiellen Änderungen konzentrieren sich auf die Volksrechte, wo die
Unterschriftenzahlen für Initiative und Referendum reduziert und das konstruktive
Referendum sowie das Gemeindereferendum eingeführt wurden. Auf Antrag des
Bundesrats genehmigte die Bundesversammlung die neue Zürcher Verfassung. Dabei
gab eine Praxisänderung des Bundesrates Anlass zu einer kurzen Diskussion im
Ständerat. Die Regierung stellte in der Botschaft bloss noch fest, dass die neue
Verfassung den Anforderungen der Bundesverfassung genüge, ohne dies für jeden
einzelnen Artikel ausführlich zu diskutieren und zu begründen. Auslöser für diese stark
verkürzte Berichterstattung war die Behandlung der Bündner Kantonsverfassung im
Vorjahr gewesen, als ein Kommentar in der bundesrätlichen Botschaft zum Wahlrecht
vom Parlament heftig kritisiert worden war. Bundesrat Blocher versicherte im
Ständerat, dass die kantonalen Verfassungen natürlich weiterhin sorgfältig auf ihre
Vereinbarkeit mit dem Bundesrecht überprüft würden. Zudem hätten es auch die
Kantone begrüsst, dass der Bundesrat in seiner Botschaft auf eine ausführliche
Kommentierung ihrer Verfassungen verzichte. 8

KANTONALE POLITIK
DATUM: 27.02.2005
HANS HIRTER

Nationale Identität

Um die Bedeutung der aktuellen Nationalhymne zu unterstreichen, lancierte die
nationalkonservative Rechte in einigen Kantonen Vorstösse mit dem Ziel, das Erlernen
des Schweizer Psalms zum schulischen Pflichtstoff zu erklären. Dies war der SVP im
Kanton Aargau bereits 2008 und der Lega im Tessin 2013 gelungen. Eine Grundlage
fanden die Unterstützer dieser Forderung im Lehrplan21, in dem als musikalische
Kompetenz die singende Interpretation von Liedern aus unterschiedlichen Kulturen
gefordert wird. Verschiedene Bildungsdirektoren kündigten Mitte Juni in der
Sonntagspresse an, diesen Passus mit einem Obligatorium für das Beherrschen der
Nationalhymne umsetzen zu wollen. Ebenfalls im Juni nahm das Kantonsparlament im
Kanton Wallis einen auch vom Bildungsdirektor Oskar Freysinger (svp) unterstützten
Vorstoss der SVP an, der das Erlernen der Nationalhymne zur Schulpflicht erklären will.
Auch im Kanton Zürich wurde Ende September eine entsprechende, von der EDU und
der SVP gestützte Motion eingereicht. 9

KANTONALE POLITIK
DATUM: 21.06.2015
MARC BÜHLMANN

Im Kanton Zürich wird es kein Obligatorium zum Erlernen und Singen des
Schweizerpsalms an Schulen geben. Dies entschied der Zürcher Kantonsrat in einer
Sitzung im Juli 2018 und lehnte eine entsprechende Forderung von SVP- und EDU-
Politikern mit 108 zu 51 Stimmen ab. In der mitten während der Fussball-
Weltmeisterschaft stattfindenden Debatte wurden denn auch Verbindungen zwischen
der Nationalhymne und dem Fussball hergestellt. So störte sich etwa Prisca Koller (fdp)
daran, dass viele Nationalspieler während des Abspielens der Nationalhymne nur die
Lippen bewegten, äusserte aber ihre Zweifel darüber, ob dies denn anders wäre, wenn
sie in der Primarschule die Hymne auswendig gelernt hätten. Neben dem Argument der
Integration brachte schliesslich Jürg Trachsel (svp) eine auf einer empirischen
Beobachtung basierende Vermutung ins Spiel: Der französische Nationalspieler Kylian
Mbappé habe am vergangenen Samstag lauthals die französische Hymne gesungen,
bevor er Frankreich mit zwei Treffern ins Achtelfinale katapultiert hatte. Ob sich diese
Vermutung in einer gross angelegten Studie bestätigen liesse und ob dies in der Frage
des Hymnenobligatoriums an Schulen einen Meinungsumschwung herbeiführen würde,
wurde an diesem Punkt offen gelassen. 10

KANTONALE POLITIK
DATUM: 03.07.2018
MARLÈNE GERBER

Der Tessiner Kantonsrat Tiziano Galeazzi (TI, svp) reichte im Juli 2018 im Tessiner
Parlament eine Anfrage ein, in welchem er das kantonale Bildungsdepartement DECS
darum bat, zu überprüfen, ob die Schulkinder den Schweizerpsalm singen können –
denn in Tessiner Schulen gehört die Nationalhymne seit 2013 zum Pflichtstoff. Die im
Oktober veröffentlichte Antwort des DECS lautete, es sei die Pflicht der Lehrerinnen
und Lehrer, diesen Stoff im Lehrplan zu berücksichtigen und die Überprüfung von
Bildungseinrichtungen gehöre zu den üblichen Massnahmen der zuständigen
Schulinspektoren.

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.01.2019
CHRISTIAN GSTEIGER
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Diese Antwort war für Galeazzi nicht zufriedenstellend, worauf er in einer privat auf
Facebook durchgeführten Umfrage herausgefunden habe, dass «längst nicht alle Kinder
mit den patriotischen Klängen vertraut» seien, wie die Aargauer Zeitung im Januar 2019
darüber berichtete. Regierungsrat und Vorsitzender des DECS Manuele Bertoli (TI, sp),
hatte deshalb in der Folge «Schulinspektoren, Schulleiter und andere Zuständige»
darauf hingewiesen, im laufenden Schuljahr zu überprüfen, wie es um die
Gesangsfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler stehe und allfälligen Nachholbedarf
zu decken.
Auch in den Kantonen Genf und Aargau kennt man ein «Hymnenobligatorium» und im
Wallis konnten nach einem Vorstoss 2015 Lehrer zumindest «ermutigt werden», die
Hymne an der Primarschule zu unterrichten; ähnliche Ideen in den Kantonen Solothurn
und Zürich sind in der Vergangenheit abgelehnt worden. 11

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Im Kanton Aargau lehnten die Stimmberechtigten mit einem Neinstimmen-Anteil von
61% eine Volksinitiative der Schweizer Demokraten für obligatorische kommunale
Volksabstimmungen an der Urne über Einbürgerungen ab. Demnach werden diese
Entscheide weiterhin von der Gemeindeversammlung oder – in den Städten – vom
Parlament gefällt. In Zürich bestätigte die Kantonsregierung einen Beschluss der
Exekutive der Stadt Zürich, eine Volksinitiative der SVP für einen Urnenentscheid über
Einbürgerungen als ungültig zu erklären. Sie bestätigte dabei die Begründung der
Stadtregierung, dass die Initiative zu unlösbaren Widersprüchen zwischen dem
Informationsanspruch der Stimmenden und dem Recht der Gesuchsteller auf den
Schutz ihrer Privatsphäre führen würde. Die SVP rekurrierte gegen die
Ungültigkeitserklärung beim Bundesgericht. Im Kanton Luzern reichten die Grünen eine
Volksinitiative für ein Verbot von Volksentscheiden (sei es an der
Gemeindeversammlung oder an der Urne) bei kommunalen Einbürgerungsbeschlüssen
ein. Zuständig sollen in Zukunft die Exekutive oder eine spezielle Kommission sein. 12

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.11.2002
HANS HIRTER

Im Kanton Bern fand eine Volksabstimmung zu der von der Regierung beantragten und
vom Parlament gegen die Stimmen der SVP beschlossenen neuen Vorschrift statt, dass
kommunale Einbürgerungsentscheide überall durch die Exekutiven zu fällen sind. Bei
rund zwei Dritteln der bernischen Gemeinden war dafür bisher die Legislative
(Gemeindeversammlung oder Parlament) zuständig gewesen. Am 25. September wurde
die neue Regelung gegen den Widerstand der SVP mit rund 60% Ja-Stimmen
angenommen. Auch im Kanton Appenzell-Ausserrhoden sind in Zukunft die
Gemeindeexekutiven für Einbürgerungsentscheide zuständig. Gegen ein vom
Kantonsparlament beschlossenes Gesetz wurde das Referendum nicht ergriffen. In der
Stadt Zürich reichten die PdA und die Alternative Liste eine Volksinitiative mit
demselben Ziel ein; das Parlament hiess eine analoge Motion gut. Im Kanton Zürich
wurde mit der Annahme der neuen Kantonsverfassung die Bestimmung aufgehoben,
dass über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts nur ortsansässige Gemeindebürger
entscheiden dürfen. 13

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.09.2005
HANS HIRTER

Stimm- und Wahlrecht

Das Anliegen der Einführung des Wahl- und Stimmrechts für niedergelassene
Ausländer konnte auch im Berichtsjahr keinen Durchbruch verzeichnen. In Genf
empfahl das Parlament zwei Volksinitiativen für die Einführung des integralen resp.
lediglich des aktiven Stimm- und Wahlrechts zur Ablehnung. Die beiden Begehren
wurden vom Volk am 6. Juni resp. am 28. November mit jeweils 71 Prozent Nein-
Stimmen abgelehnt. Im Kanton Bern beantragte die Regierung immerhin, der 1992
eingereichten Volksinitiative einen Gegenvorschlag gegenüberzustellen, der die
fakultative Einführung auf Gemeindeebene erlaubt. Sie entsprach damit einer vom
Parlament im Rahmen der Totalrevision der Verfassung überwiesenen Motion. Im
Kanton Zürich folgte das Volk der Empfehlung von Regierung und Parlament und lehnte
eine Volksinitiative für das fakultative kommunale Ausländerstimmrecht mit 74 Prozent
Nein-Stimmen deutlich ab. In Basel-Stadt sprachen sich Regierung und Parlament
gegen eine Volksinitiative für das kantonale Ausländerstimmrecht aus. Neue
Volksinitiativen für das Ausländerstimmrecht auf kantonaler Ebene resp. für die
fakultative gemeindeweise Einführung wurden im Berichtsjahr in den Kantonen

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.11.1993
HANS HIRTER
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Freiburg und Aargau eingereicht. Die im Tessin im Vorjahr lancierte Initiative erreichte
die erforderliche Unterschriftenzahl nicht. 14

In Luzern lehnte das Kantonsparlament den Vorschlag der Regierung ab, die Einführung
des Ausländerstimmrechts im Rahmen der Volksabstimmung über die neue
Kantonsverfassung wenigstens als Variante zu präsentieren. Im Kanton Zürich
beantragte die Regierung dem Parlament die Einführung des fakultativen
Ausländerstimmrechts auf Gemeindeebene. 15
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HANS HIRTER

In den Kantonen Zürich und Bern lehnten die Parlamente, gegen die Empfehlung ihrer
Regierungen, die Einführung des fakultativen Ausländerstimmrechts auf
Gemeindeebene ab. 16
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Öffentliche Ordnung

Als erster Kanton führte Baselstadt ein Vermummungsverbot für Demonstranten ein.
Rund 71 Prozent der Stimmenden hiessen ein von der SP mit dem Referendum
bekämpftes kantonales Gesetz gut. Die neuen Strafbestimmungen wurden allerdings mit
zwei staatsrechtlichen Beschwerden (davon eine von der SP) beim Bundesgericht
angefochten, weil sie nach Ansicht der Rekurrenten das Grundrecht der freien
Meinungsäusserung verletzen würden. Im Kanton Zürich forderte die SVP mit einem
Postulat im Parlament ebenfalls ein Vermummungsverbot, und die AP kündigte die
Lancierung einer Volksinitiative an. Polizeisprecher der Städte Bern und Zürich zeigten
sich demgegenüber an der Einführung eines Vermummungsverbotes nicht interessiert,
da es sich in der Praxis nicht durchsetzen lasse. Der Bundesrat legte in der
Beantwortung einer Interpellation Hess (cvp, ZG) dar, dass er aus Gründen der
Verhältnismässigkeit ein allgemeines bundesweites Vermummungsverbot für
Demonstranten ablehne. 17
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HANS HIRTER

Nachdem der bernische Grosse Rat im Vorjahr einen Vorstoss für ein
Vermummungsverbot bei Demonstrationen knapp verworfen hatte, reichte nun ein aus
Politikern der SVP, der FDP, der SD und der EDU gebildetes Komitee eine
entsprechende Volksinitiative ein. Das bernische Stadtparlament lehnte ein Postulat
der FDP für ein Vermummungsverbot ab. Ebenfalls negativ äusserte sich die Zürcher
Kantonsregierung zu einer im Vorjahr eingereichten Volksinitiative der AP. 18
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Gegen den Antrag der Regierung und der vorberatenden Kommission beschloss der
Zürcher Kantonsrat mit 68 zu 61 Stimmen, die Volksinitiative der Auto-Partei (AP) für ein
Vermummungsverbot bei Demonstrationen zur Annahme zu empfehlen. Am 26.
September stimmte das Volk mit einer Mehrheit von 71 Prozent dem Begehren zu. Ein
Vorstoss im Zürcher Parlament, der ein Demonstrationsverbot für Ausländer forderte,
fand hingegen nur gerade bei 6 Abgeordneten der SD und der AP Unterstützung. 19
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Der Berner Grosse Rat hatte zum zweiten Mal zu der Forderung nach einem
Vermummungsverbot für Demonstranten Stellung zu nehmen. Nachdem er noch 1991
eine Motion knapp abgelehnt hatte, stimmte er nun einer aus Kreisen der SVP, der FDP,
der SD und der EDU stammenden Volksinitiative im Verhältnis 93:81 zu. Die Regierung
hatte sich, wie schon beim erstenmal, dagegen ausgesprochen, da ein
Vermummungsverbot unverhältnismässig und zudem nicht durchsetzbar sei. In Zürich,
wo das Volk im Vorjahr einer Initiative der Freiheitspartei (FP) zugestimmt hatte,
ergaben sich Schwierigkeiten bei der konkreten Ausgestaltung. Der Kantonsrat wies
einen ersten Vorschlag zur Überarbeitung an die Regierung zurück. Durchsetzen konnte
sich schliesslich das vom Bundesgericht abgesegnete Basler Modell, das bestraft, wer
sich bei bewilligungspflichtigen Manifestationen auf öffentlichem Grund unkenntlich
macht. 20
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Kriminalität

Besondere Vollzugsprobleme zeigten sich im Kanton Zürich. Vor allem als Folge der
Konzentration des schweizerischen Drogenmarktes auf die Stadt Zürich waren die
Gefängnisse oft dermassen überfüllt, dass die Polizei auf Verhaftungen verzichten
musste, oder dass Gefangene, bei denen die Landesverweisung vollzogen werden
konnte, vorzeitig entlassen wurden. Der Zürcher Regierungsrat Leuenberger (sp)
kündigte gegen Jahresende den Bau von neuen Vollzugsanstalten an. Die von Zürcher
Politikern aufgestellte Forderung nach einem Einsatz der Armee im Strafvollzug wurde
von EMD-Chef Villiger umgehend und kategorisch abgelehnt. 21
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Föderativer Aufbau

Föderativer Aufbau

Die Ohnmacht, in der sich grössere Städte im föderalistischen System ab und zu
befinden, weil sie von bevölkerungs- und strukturschwächeren ländlichen Gebieten
häufig überstimmt werden, brach sich 2014 im Kanton Zürich Bahn in Form einer
kantonalen Interpellation zweier SP-Gemeinderätinnen, die die Stadtregierung über die
Möglichkeiten und Chancen eines Halbkantons "Stadt Zürich" befragten. Auch in Luzern
und in Bern wurde die Idee eines Stadtkantons auf Internetforen und in öffentlichen
Debatten diskutiert. Nachdem ein Vorprojekt für eine mögliche Fusion zwischen den
Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt aufgrund der ablehnenden Mehrheit der
Baselbieter abgeschmettert wurde, dachte man auch in der Stadt Basel laut über die
Idee eines Vollkantons nach. Die Idee, dass städtische Gebiete aufgewertet werden
müssen, ist allerdings nicht neu und hat sich bisher als chancenlos erwiesen (vgl. auch
die Diskussionen um die Reform des Ständemehrs). Es ist durchaus möglich, dass der
Stadt-Land-Graben in Zukunft virulenter wird und solche Diskussionen mit grösserer
Verve geführt werden. 22
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Territorialfragen

Die Zürcher Stadtregierung reagierte ablehnend auf die Anfrage der beiden
Parlamentarierinnen, die vom Stadtrat wissen wollten, wie er zu der Idee eines
Halbkantons Stadt Zürich stehen würde. Die Antragstellerinnen machten geltend, die
Stadt Zürich werde von den ländlichen Gemeinden häufig überstimmt. Gleichzeitig
nehme die Solidarität mit dem Zentrum ab, auf das immer mehr Lasten abgewälzt
würden. Ein Halbkanton könnte diese Probleme autonomer angehen. Tatsächlich stelle
sich das Problem der Finanzierung der zunehmenden Zentrumslasten nicht nur in der
Stadt Zürich, sondern sei in allen grösseren Städten ein zentrales Thema, gab der
Stadtrat zu Protokoll. Ein Alleingang sei aber nicht zielführend. Vielmehr müsse die
Partnerschaft zwischen Stadt und Landgemeinden verstärkt werden. Zudem hätte die
Gründung eines Halbkantons wohl negative finanzielle Folgen, müsste die Stadt doch
auf Gelder aus dem innerkantonalen Finanzausgleich verzichten und gleichzeitig als
ressourcenstarker Halbkanton viel Geld in den nationalen Ausgleich einzahlen. In der
Presse wurde die Idee denn auch als Utopie beschrieben. 23
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Landesverteidigung

Zivildienst und Dienstverweigerung

Tout comme Genève et le Tessin, le canton de Neuchâtel, suivi de ceux de Lucerne,
Zoug, Nidwald et Zurich, avait décidé de suspendre l'exécution des peines de prison
pour les réfractaires qui en avaient fait la demande jusqu'à la votation fédérale sur
l'article constitutionnel. La question s'est cependant posée de savoir dans quelle
mesure il était possible de prolonger cette suspension jusqu'à la mise en vigueur d'une
nouvelle loi. En l'occurrence, les avis furent très partagés. 24
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Wirtschaft

Landwirtschaft

Tierhaltung, -versuche und -schutz

Premier canton à réagir à ce drame, le canton de Zurich a pris des mesures immédiates
en imposant la muselière et la tenue en laisse obligatoire pour quatre races de chiens
(le pitbull terrier, le staffordshire, le bull terrier et le staffordshire bull terrier). Le
canton du Valais a été le deuxième à prendre des mesures. Le Conseil d’Etat valaisan a
en effet décidé d’interdire douze races de chiens dangereux, jusqu’ici simplement
muselées, sur le territoire cantonal à partir du 1er janvier 2006. Plusieurs autres
cantons, dont Vaud, Genève, Bâle-Ville et Appenzell Rhodes-Intérieures, ont présenté
des mesures sévères à l’égard des chiens dangereux. De son côté, le canton de Berne a
choisi de ne pas légiférer lui-même, préférant attendre d’appliquer dès que possible
un modèle fédéral. 25
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Si aucune mesure satisfaisante n’a finalement pu être adoptée au niveau fédéral d’ici la
fin de l’année sous revue, les cantons ne sont pas restés sans rien faire, puisque qu’un
certain nombre d’entre eux n’ont pas hésité à prendre des décisions ou même des
mesures concrètes à l’égard des chiens dangereux. Le canton de Fribourg a par
exemple décidé de soumettre à autorisation obligatoire la détention de chiens
dangereux, et a interdit les pitbulls et les chiens issus de croisements avec ce type de
chiens, ainsi que les bâtards issus de croisements avec des canidés soumis à
autorisation. Le canton de Zurich a prévu de soumettre la détention de chiens à des
règles plus strictes, avec notamment un examen théorique pour les propriétaires et la
souscription obligatoire de ces derniers à une assurance responsabilité civile.
Disposant déjà de législations pionnières sur les chiens dangereux, les deux Bâles se
sont résolus à durcir encore celles-ci, proposant des mesures identiques à celles du
canton de Zurich. Le Grand Conseil vaudois a, de son côté, décidé de durcir le projet
de loi du Conseil d’Etat et d’introduire une liste de chiens dangereux. A Genève, une
initiative cantonale hors partis, qui demandait l’interdiction des chiens dangereux, a
abouti au mois de mai. A la mi-août, le Conseil d’Etat genevois a décidé, suite à des
morsures d’un chien dangereux sur un bambin dans un parc public genevois début
août, de rendre obligatoire le port de la muselière pour tous les chiens se promenant
dans les parcs publics. Quant aux molosses, il a été prévu qu’il la portent partout à
l’extérieur. 26
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Au niveau cantonal, le canton de Zurich a pris la décision d’interdire huit races de
chiens dangereux . 27
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Öffentliche Finanzen

Finanzhaushalt der Kantone und Gemeinden

Fast jeder dritte Kanton budgetierte für das Jahr 2001 einen Einnahmenüberschuss.
Basel, Genf, Luzern, Solothurn, Thurgau, Zug und Zürich rechneten mit schwarzen
Zahlen. Insgesamt wiesen die Voranschläge bei einem Aufwand von 60,6 Mia Fr. und
einem erwarteten Ertrag von 60 Mia einen Aufwandüberschuss von 557,5 Mio Fr. aus. Im
Vorjahr waren noch 1,5 Mia Fr. Aufwandüberschuss veranschlagt worden. 18 Kantone
legten ein besseres Budget vor als vor Jahresfrist. Schlechter dürfte die Rechnung
hingegen in den Kantonen Uri, Schwyz, Glarus, Freiburg, in beiden Appenzell, St. Gallen
und Aargau ausfallen. Dort prägten in erster Linie fiskal- und personalpolitische
Entscheide die Diskussion. Besonders prekär ist die Situation Uris, wo der
Selbstfinanzierungsgrad unter 10% fallen könnte. 28
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Für das Jahr 2002 budgetierten die Kantone Ausgaben von 67 Mia Fr., das sind 4% (2,6
Mia) mehr als im Vorjahr. Die veranschlagten Einnahmen wuchsen um 2,2 Mia und waren
mit 65 Mia Fr. um 1,9% höher als 2002. 11 Kantone erwarteten einen schlechteren
Abschluss als im Vorjahr. Mit schwarzen Zahlen rechneten Bern, Obwalden, Glarus,
Wallis und Genf. Die grössten Defizite sahen die Budgets Zürichs (360 Mio), des Tessin
(227 Mio) und der Waadt (153 Mio) vor.  29
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Für das Jahr 2004 budgetierten die Kantone Ausgaben von 69,7 Mia Fr., das sind 2,2%
(1,5 Mia) mehr als im Vorjahr. Die veranschlagten Einnahmen wuchsen um 1,1 Mia und
waren mit 67,3 Mia Fr. um 1,7% höher als 2003. Mit schwarzen Zahlen rechneten Bern,
Luzern, Wallis und Zug. Die grössten Defizite sahen die Budgets der Kantone Tessin (277
Mio), Zürich (204 Mio), Waadt (172 Mio), Schwyz (130 Mio) und Basel-Stadt (108 Mio)
vor. 30
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Für das Jahr 2005 budgetierten die Kantone Ausgaben von 70,8 Mia Fr., das sind 1,6%
(1,1 Mia) mehr als im Vorjahr. Die veranschlagten Einnahmen wuchsen um 750 Mio und
waren mit 68,1 Mia Fr. um 1,1% höher als 2004. Mit schwarzen Zahlen rechneten Aargau,
Bern, Obwalden, Solothurn und Wallis. Die grössten Defizite sahen die Budgets der
Kantone Zürich (483 Mio), Genf (290 Mio), Tessin (262 Mio), Waadt (173 Mio), Basel-Stadt
(118 Mio) und Schwyz (104 Mio) vor. 31
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Für das Jahr 2007 budgetierten die Kantone Ausgaben von 71,2 Mia Fr., das sind 1,6% (1,1
Mia) mehr als im Vorjahr. Die veranschlagten Einnahmen wuchsen um 1,95 Mia und
waren mit 70,35 Mia Fr. um 2,9% höher als 2006. Mit schwarzen Zahlen rechneten
Aargau, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Glarus, Graubünden, Luzern, Nidwalden, Obwalden,
Schaffhausen, Solothurn, Uri, Waadt, Wallis und Zug. Defizite sahen die Budgets der
Kantone Zürich (287 Mio), Genf (191 Mio), Tessin (170 Mio), Neuenburg (43 Mio), Schwyz
(32 Mio), Thurgau (10 Mio), Basel-Land (7 Mio), Jura (6 Mio), St. Gallen (4 Mio), Appenzell
Innerrhoden (2 Mio) und Appenzell Ausserrhoden (0,3 Mio) vor. 32
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Für das Jahr 2011 rechneten die Kantone insgesamt mit einem Defizit von 276 Mio Fr.
Dabei budgetieren 12 Kantone schwarze Zahlen mit einem Gesamtüberschuss von rund
384 Mio Fr. Das grösste Plus verzeichnet dabei der Kanton Zürich (+192 Mio Fr.), weiter
weisen die Kantone Bern (+76,5 Mio Fr.), Basel-Stadt (+45,6 Mio Fr.) und Wallis (22,6 Mio
Fr.) grössere Überschüsse aus. Praktisch ausgeglichene Budgets planen die Kantone Uri,
Waadt, Freiburg, Nid- und Obwalden, Solothurn, Thurgau, Schaffhausen und Aargau. Die
grössten Defizite sehen Genf (-175 Mio Fr), Schwyz (-136 Mio Fr.), Tessin (-133 Mio Fr.),
sowie Zug (-39,7 Mio Fr.) vor. 33
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Netz und Vertrieb

Les mois suivant l’aboutissement du référendum ont révélé une modification du climat
politique favorable à la libéralisation. Celui-ci est devenu restrictif et n’a fait
qu’exacerber le doute, renforcé par le réflexe conservateur généré par les attentats
terroristes ou les prémisses de la chute de Swissair. Mis à part l’acceptation à 59,5%,
par le peuple fribourgeois de la modification du statut des Entreprises électriques
fribourgeoises et de leur caisse de pension – libéralisation de 49% du capital-actions
pour devenir une société anonyme de droit privé –, les autres votations cantonales ont
toutes été marquées par des résultats négatifs, symbolisant une forte méfiance de la
population face à toute tentative de libéralisation ou de privatisation. A Zurich, le
souverain et plus particulièrement la ville de Zurich, qui a fait pencher la balance, ont
refusé à 51,4% la transformation des Entreprises électriques du canton (EKZ) appelées à
changer de structure pour se mouler dans la holding Axpo. A l’identique, les
Nidwaldiens se sont opposés à 57,8% à la privatisation des forces motrices du canton.
Enfin, les citoyens de Bellinzone, suivant le mot d’ordre de la gauche, ont refusé à 61,7%
la vente à des privés des installations communales de production et de distribution
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d’électricité. 34

Kernenergie

La Coopérative pour l'entreposage des déchets radioactifs (CEDRA), ayant terminé les
mesures sismiques dans la région argovienne du Mettauertal, s'est concentrée sur la
région du Weinland dans le canton de Zurich. Cette région est l'un des sites possibles
en vue d'un dépôt final pour déchets hautement radioactifs prévu pour l'an 2045. Les
forages d'essai ont suscité la colère des associations antinucléaires «Bedenken» et
«Igel» qui ont manifesté sur les lieux et déposé une initiative cantonale dans le canton
de Zurich intitulée «Pour la codécision en matière d'entrepôts nucléaires». Cette
initiative réclame une modification de la Constitution cantonale et des lois s'y
rapportant, afin de soumettre à l'approbation populaire la question de l'entreposage de
déchets nucléaires. En outre, le recours, déposé en 1997 par «Bedenken» et 27
particuliers contre l'autorisation de construire une installation de forage octroyée par
la commune de Benken (ZH), a été débouté en deuxième instance par le tribunal
administratif cantonal. 35
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En 1998 et 1999, la CEDRA avait effectué des études du sous-sol à Benken (ZH) et avait
conclu que le site était à même d’accueillir un dépôt de déchets moyennement ou
hautement radioactivé. Par 99 voix contre 59, le parlement cantonal zurichois a refusé
une initiative individuelle qui réclamait que le peuple décide par les urnes de la
construction ou non du dépôt. En septembre, le mouvement contre un dépôt atomique
à Benken ("Bedenken") et le comité d’intérêt pour l’énergie et l’habitat (IGEL) ont lancé
une initiative cantonale "Atomfragen vors Volk" afin que le peuple puisse donner son
avis sur la construction de la galerie de sondage, de même que l’autorisation pour la
construction du dépôt et sa fermeture. L’initiative se veut aussi une garantie des droits
populaires, car jusqu’à présent, un dépôt atomique pouvait être construit à Zurich sans
l’accord de ses concitoyens. 36
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Muni de 14'969 signatures, l’initiative cantonale "Atomfragen vors Volk" a été déposée
auprès des autorités zurichoises. Elle exige que les zurichois puissent donner leur avis
quant à la concession pour l’installation d’un dépôt de déchets hautement radioactifs
au Benken (ZH). Côté allemand, les opposants se sont également mobilisés contre le
projet. Le Conseil de l’environnement du lac de Constance a demandé au ministre
allemand de l’environnement de défendre les intérêts de la région face à la Suisse. A la
fin de l’année, la NAGRA s’est prononcée en faveur de la commune de Benken pour le
projet d’entreposage définitif de déchets hautement radioactifs . Pour elle, le Weinland
zurichois constitue une "zone de première priorité" en raison de sa géologie. Elle
propose à la Confédération de se concentrer sur le site de Benken pour la suite des
démarches. Une décision du Conseil fédéral est prévue pour 2006. 37
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Alternativenergien

Le canton de Zurich a conclu un accord des plus novateurs en matière d'économie
d'énergie. En effet, douze grandes entreprises de l'industrie et des services se sont
engagées auprès de l'Etat à diminuer leur consommation d'énergie dans un laps de
temps défini. L'accord prévoit que les entreprises parviennent à augmenter de manière
collective leur efficience énergétique de 15% pour l'année 2007. Ce système d'objectif
collectif à long terme permettra aux entreprises de planifier leurs investissements, de
se coordonner et d'échanger des informations sur les nouvelles technologies. Les
initiants ont estimé que cet accord confirmait un changement de cap en matière de
politique énergétique. Désormais, les avancées énergétiques devraient se faire par un
travail de collaboration entre l'Etat et les milieux économiques. Le canton de Zurich a
pour sa part assuré qu'il libérerait les firmes de certaines directives de détails de la loi
sur l'énergie, si celles-ci parvenaient à atteindre leur but pour 2007. 38
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Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Le parlement cantonal zurichois n’a pas attendu le feu vert des autorités fédérales pour
inscrire dans son plan directeur des transports le principe de l’introduction à moyen
terme d’un tel système de taxe (Road Pricing) pour la ville de Zurich, voire son
agglomération. Principaux promoteurs de cette innovation, les députés écologistes et
socialistes ont souligné qu’il s’agissait d’une taxe environnementale, selon le principe
du pollueur-payeur, dont le produit devrait servir au développement des transports
publics, et non à la construction de nouvelles routes. À l’opposé, UDC et PRD ont
dénoncé le caractère antisocial de cette taxe qui empêcherait les personnes de
conditions modestes de se déplacer en automobile en ville de Zurich. Suite à la
décision du Conseil fédéral, les autorités de la ville de Berne ont pour leur part
communiqué qu’elles privilégiaient une solution au niveau de l’agglomération bernoise,
et non uniquement de la capitale, en concertation avec le canton. Le PS bernois a
déposé des propositions en faveur du Road Pricing au Grand conseil et au législatif de
la capitale. 39
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Eisenbahn

L’UBS ayant refusé de racheter le contrat de projet à ses promoteurs, les CFF ont
annoncé qu’ils renonçaient à conclure le contrat nécessaire en vue de la construction
du complexe Eurogate à Zurich. Le complexe, prévu au-dessus des voies de la gare,
devait s’étendre sur 242'000 m2 et offrir des bureaux pour 5'000 personnes, 500
appartements, un hôtel et un centre de congrès. La nouvelle gare traversante
souterraine de Zurich a eu par contre plus de succès. Après son approbation par le
parlement zurichois, les citoyens zurichois ont à une écrasante majorité de voix
accepté en septembre l’investissement de CHF 580 millions destiné à sa construction.
Le projet était devisé à CHF 1,45 milliards. Le reste sera prix en charge par les CFF et
peut être la Confédération. Cette nouvelle gare améliorera la situation actuelle, car les
voies finissent en cul-de-sac pour le trafic en transit. Seul le RER dispose d’une gare
traversante en sous-sol. Le nouveau projet ajoute quatre voies souterraines prolongées
par un tunnel sous la Limmat, reliant le centre à Oerlikon, au nord-est. Ainsi, des trains
venant de Berne, Bienne ou Bâle pourront continuer en direction de Kloten et
Winterthour sans rebroussement. 40
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Les cantons de Genève, du Tessin et de Zurich ont conclu une alliance afin de forcer
le Conseil fédéral à inscrire leurs projets dans la prochaine convention de prestations
2007-2010 des CFF. A Genève, la réalisation de la liaison ferroviaire Cornavin-Eau-
Vives-Annemasse (CEVA) est en jeu. Au Tessin, c’est la ligne transfrontalière Mendrisio-
Varese, qui reliera la région de Lugano à l’aéroport international de Milan-Malpensa. A
Zurich, la menace pèse sur le prolongement de la gare principale à celle de la
Löwenstrasse. 41

KANTONALE POLITIK
DATUM: 04.09.2004
PHILIPPE BERCLAZ

Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

Le RER zurichois, une année et demi après son entrée en service, s'est avéré être un
échec du point de vue de la diminution du trafic automobile dans la ville de Zurich.
Ainsi, même s'il connaît un grand succès, il n'a pas permis de réduire la circulation à
aucun moment de la journée ou de la semaine, alors qu'une baisse de 30 pour cent
était escomptée. Cela semble confirmer l'hypothèse selon laquelle des alternatives au
transport individuel, dans le cas où le seuil de saturation n'est pas dépassé, n'ont que
peu d'effet, puisque le transfert d'une partie du trafic de la route au rail est
immédiatement compensé par l'arrivée de nouveaux conducteurs. 42

KANTONALE POLITIK
DATUM: 04.12.1991
SERGE TERRIBILINI
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Luftfahrt

Le gouvernement zurichois a fait part de sa volonté d’étendre les interdictions de bâtir
autour de l’aéroport de Zurich, à Kloten, afin de corriger le dépassement de 6% du
nombre de 47'000 personnes fortement dérangées par le bruit prescrit par la loi
cantonale y-relative. L’exécutif s’est fondé sur les chiffres de l’augmentation de la
population dans les zones exposées pour motiver sa stratégie. Cette annonce a suscité
l’ire des riverains, qui ont exigé des mesures visant à réduire les émissions du trafic
aérien. 43

KANTONALE POLITIK
DATUM: 06.11.2009
NICOLAS FREYMOND

Im November lehnte die Zürcher Stimmbevölkerung mit 58.8% Nein-Stimmen eine von
42 Gemeinden eingereichte Behördeninitiative ab, die den Pistenneubau bzw. deren
Ausbau am Flughafen Zürich-Kloten künftig untersagen wollte. Noch deutlicher, mit
68,2% Nein, verwarf der Souverän einen Gegenvorschlag des Vereins „Flugschneise Süd
– Nein“, der neben dem Ausbauverbot unter anderem auch einen Verzicht auf
sogenannte Schnellabrollwege und eine Aufhebung der Südanflüge forderte. 44

KANTONALE POLITIK
DATUM: 28.11.2011
SUZANNE SCHÄR

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Dass gerade auch die Leistungsanbieter nicht ohne weiteres zu Sparübungen bereit
sind, zeigte sich in den teilweise sehr schwierigen Tarifverhandlungen zwischen
Krankenkassen und Spitälern, die in mindestens drei Kantonen zu einem vertragslosen
Zustand führten. 
Noch deutlicher wurde dies im Streit um die Zürcher Arzttarife. Nachdem der Kanton
diese entgegen den Empfehlungen des Preisüberwachers erhöht hatte, reichte das
Konsumentinnenforum Beschwerde beim Bundesrat ein. Die Landesregierung wies die
Einsprache zwar ab, widersetzte sich aber im Gegenzug dem aus dem bürgerlichen
Lager stammenden Ansinnen, die Kompetenzen des Preisüberwachers im
Medizinalbereich zu beschneiden. Er legte Wert auf die Feststellung, Arzttarife hätten
klar kartellistischen Charakter und seien deshalb in Zukunft nicht nur auf Missbräuche,
sondern auch unter wettbewerbspolitischen Aspekten zu überprüfen. 45

KANTONALE POLITIK
DATUM: 05.10.1990
MARIANNE BENTELI

Im Kanton Zürich schlug die Gesundheitsdirektion einen Umbau des gesamten
Spitalwesens in zwei Schritten vor. Mit dem Systemwechsel zur leistungsorientierten
Krankenhaussteuerung sollen Konzernstrukturen, Lean Management und Wettbewerb
auch in den Spitälern Einzug halten, mit dem späteren Wechsel zur integrierten
regionalen Leistungssteuerung Gesundheits- und Sozialwesen miteinander
verschmolzen werden. Ziel der ersten Etappe ist ein (freiwilliger) Abbau von rund 1500
Akutbetten und Kosteneinsparungen bis zu 25 Prozent. Der Kanton St. Gallen führte
seinerseits für drei Kantonsspitäler Globalbudgets ein. 46

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.02.1994
MARIANNE BENTELI

Erstmals wurden in der Schweiz mehrere Spitäler wegen Überkapazitäten geschlossen.
Den Anfang machte der Kanton Zürich, welcher Spitäler mit nur geringem Einzugsgebiet
ganz abschaffte und die Akutabteilungen von sechs Regionalspitälern aufhob. Der
Bundesrat hiess diese Konzentration gut, da mit der Schliessung ganzer Spitäler mehr
Kosten gespart werden könnten als mit einem linearen Bettenabbau. Zu Ende des
Frühjahrs gab auch der Kanton Bern bekannt, mehrere Regionalspitäler schliessen zu
wollen. Einen ganz anderen Weg beschritt der Kanton Thurgau: ab 1.1.2000 sind die vier
kantonalen Spitäler nicht mehr dem Gesundheitsdepartement unterstellt, sondern
einer privatrechtlichen Aktiengesellschaft; von dieser grösseren Autonomie und
unternehmerischen Freiheit erhofft man sich eine kostenbewusstere Führung der
Spitäler. 47

KANTONALE POLITIK
DATUM: 04.10.1999
MARIANNE BENTELI
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Der Kanton Zürich hatte von Anbeginn seine Vorbehalte gegen die im Vorjahr getroffene
Interkantonale Vereinbarung über die Koordination der hochspezialisierten Medizin
(IVKKM) signalisiert. Das Konkordat sieht ein Netzwerk der fünf Hochschulkantone mit
Universitätsspitälern vor, bei dem gewisse Leistungen, insbesondere die verschiedenen
Sparten der Transplantationsmedizin, an nur noch einem bis zwei Standorten
angeboten werden. Da für das Inkrafttreten der Vereinbarung die Zustimmung von 17
Kantonen notwendig ist, beschlossen Bern und die beiden Basel, mit gutem Beispiel
voranzugehen und den Ratifizierungsprozess einzuleiten. Im Sommer verabschiedete
sich Zürich von der IVKKM, welche Herztransplantationen nur noch in Basel und Bern
zulassen wollte, und verlangte, die gesamte Spitzenmedizin sei auf zwei Zentren zu
beschränken, eines in Zürich und eines in der Westschweiz, eine Forderung, auf welche
die Gesundheitsdirektorenkonferenz und die Kantone nicht eintreten mochten. 48

KANTONALE POLITIK
DATUM: 25.11.2005
MARIANNE BENTELI

Die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft und die Sterbehilfeorganisation Exit
unterzeichnete ein 11-seitiges Dokument, das der klaren und transparenten Regelung
der organisierten Suizidbeihilfe dienen soll. Das Dokument, das den assistierten Suizid
minutiös regelt und damit die Standesregeln festhält, hatte wochenlang für Schlagzeilen
in den Medien gesorgt. Eigens festgehalten wurde darin auch die ausschliessliche
Verwendung von Natrium-Pentobarbital als Sterbemittel, die Höhe der Entschädigung
für Sterbehelfer sowie die Vorschrift einer transparenten Buchhaltung. 49

KANTONALE POLITIK
DATUM: 11.07.2009
LINDA ROHRER

Ärzte und Pflegepersonal

Der bereits seit Jahren schwelende Streit zwischen den Assistenzärzten und
-ärztinnen einerseits, den kantonalen Gesundheitsbehörden andererseits um die
Arbeits- und Präsenzzeiten, eskalierte im Berichtsjahr. Vor allem im Kanton Zürich
zeigte sich die betroffene Ärzteschaft nicht weiter bereit, die aus ihrer Sicht
unzumutbaren Arbeitszeiten von teilweise über 60 Stunden pro Woche weiterhin zu
akzeptieren. Nachdem die Assistenzärzte gedroht hatten, die administrativen Aufgaben,
die rund 50% ihres Einsatzes ausmachen, nicht mehr zu übernehmen, wurde eine erste
Einigung erzielt, wonach eine Überschreitung der Höchstarbeitszeit von 55
Wochenstunden kompensiert werden soll. Da sie an die gemachten Zusagen nicht
glaubten, verlangten die von ihrem Landesverband unterstützten Zürcher Jungärzte,
dem Arbeitsgesetz unterstellt zu werden, welches die geltende Arbeitszeit auf generell
42 Stunden limitiert.
In der Wintersession reichte Nationalrat Suter (fdp, BE) eine Parlamentarische Initiative
mit dem Ziel ein, die Assistenzärzte den Bestimmungen des Arbeitsgesetzes zu
unterstellen. 50

KANTONALE POLITIK
DATUM: 06.11.1998
MARIANNE BENTELI

Vom Ärztestopp profitieren könnten allenfalls jene Kantone, welche zur
Qualitätssteigerung an ihren Spitälern und zur Entlastung des freien Marktes den
Spitalfacharzt als neue Ärztekategorie eingeführt haben, bei der Besetzung der Stellen
aber auf Rekrutierungsprobleme stossen. In diesem Sinn beantwortete Bundesrätin
Dreifuss in der Fragestunde der Sommersession mehrere Interventionen von
Abgeordneten der LP. Nach Luzern im Jahr 2000 führten auch die Universitätskantone
Bern und Zürich diese neue Ärztekategorie ein; St. Gallen folgt auf Anfang 2003. 51

KANTONALE POLITIK
DATUM: 20.12.2002
MARIANNE BENTELI

Suchtmittel

Gut die Hälfte der Drogensüchtigen in Zürich stammt aus anderen Kantonen, weshalb
die Zürcher Behörden im Vorjahr beschlossen hatten, die aufgegriffenen
ausserkantonalen Fixer in ihre Wohnsitzgemeinden zurückzuschaffen, um so die
Gemeinden und Kantone für die Probleme ihrer Drogenkranken zu sensibilisieren und
klarzustellen, dass Zürich nicht länger gewillt sei, die Folgen der repressiven Politik in
den umliegenden Kantonen allein zu tragen. Das dafür eingerichtete
Rückführungszentrum Hegibach musste Ende März 1994 geschlossen werden, da der
Kanton das Gebäude nicht weiter zur Verfügung stellte. In den sechs Monaten seines
Bestehens wurden 2300 Personen in ihre Wohnsitzgemeinden zurückgeschafft. Anfangs
August öffnete – mit finanzieller Beteiligung der am meisten betroffenen Kantone der
Nordostschweiz – ein neues Rückführungszentrum in der alten Kaserne Zürich seine
Tore. Die juristisch umstrittene Anwendung des fürsorgerischen Freiheitsentzugs, um
die Süchtigen länger als 24 Stunden festhalten zu können, stand allerdings nicht mehr

KANTONALE POLITIK
DATUM: 23.07.1994
MARIANNE BENTELI
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zur Diskussion. 52

Ende August 1994 fand ein erstes Treffen zwischen der Drogendelegation des
Bundesrates und Vertretern von Stadt und Kanton Zürich statt. An der Aussprache
wurde die Schaffung einer gemeinsamen Projektorganisation auf hoher Beamtenebene
beschlossen, welche die rechtlichen und praktischen Voraussetzungen für eine
kohärente nationale Drogenpolitik mit einem breiten Fächer von Massnahmen in den
Bereichen Therapie, Überlebenshilfe, Repression und Prävention schaffen soll. Der
spektakulären Forderung nach einer sofortigen Räumung des Lettenareals wurde dabei
die konsequente Ausdünnung der Drogenszene als sinnvollere Alternative
gegenübergestellt. Der Bund kam Zürich auch insofern entgegen, als er beschloss, sich
an den Kosten für den Neubau und die Erweiterung von fünf zürcherischen
Strafanstalten – darunter das internationale Ausschaffungszentrum in Kloten – zu
beteiligen sowie für die Aussenbewachung des provisorischen Notgefängnisses Waid
Angehörige des Festungswachtskorps zur Verfügung zu stellen. 53

KANTONALE POLITIK
DATUM: 23.08.1994
MARIANNE BENTELI

Die SVP der Stadt Zürich brachte mit ihrem Argument, wonach die kontrollierte
Drogenabgabe zu teuer sei und ein falsches Signal an die Jugendlichen darstelle, ein
Referendum gegen die kontrollierte Drogenabgabe zustande. In Winterthur genügte
gar die Referendumsdrohung, um das Stadtparlament dazu zu bewegen, die
entsprechende Kreditvorlage freiwillig dem Volk zu unterbreiten. Mit dieser Haltung
stellte sich die Zürcher SVP nicht nur gegen alle anderen Parteien im Kanton (mit
Ausnahme von SD und FP), sondern sie grenzte sich auch deutlich gegenüber der
Mutterpartei ab, welche in ihrer Vernehmlassungsantwort zur Revision des
Betäubungsmittelgesetzes festhielt, dass sie sich zwar auch für eine Beendigung der
Heroinabgabeversuche einsetze, dass sie deren begrenzte Weiterführung bis 1998 aber
aus humanitären Gründen befürworte. In der recht gehässig geführten
Abstimmungskampagne engagierten sich auch die frühere Zürcher Sozialvorsteherin
Emilie Lieberherr sowie die gesamte Spitze der Stadtpolizei Zürich für die
Weiterführung der Heroinabgabe. Die breite Koalition der Befürworter schlug sich
anfangs Dezember in den Resultaten der beiden Abstimmungen nieder: in Winterthur
stimmten 59% der Stimmberechtigten, in Zürich gar 63% der Fortschreibung der
Betäubungsmittelabgabe zu. 54

KANTONALE POLITIK
DATUM: 02.12.1996
MARIANNE BENTELI

In Erfüllung einer FDP-Motion von 1996 beantragte der Zürcher Regierungsrat dem
Kantonsrat, der Bundesversammlung eine Standesinitiative zur Legalisierung von
Cannabis und Marihuana einzureichen. Begleitend dazu müssten - ähnlich wie bei
Alkohol - eine Qualitätskontrolle, der staatliche oder staatlich-kontrollierte Vertrieb
sowie geeignete Jugendschutzmassnahmen angeordnet werden. Das Parlament des
Kantons Basel-Landschaft stimmte ebenfalls einer analogen Standesinitiative zu. 55

KANTONALE POLITIK
DATUM: 06.02.1997
MARIANNE BENTELI

Ein sehr knappes Ergebnis erzielte der Kanton Basel-Stadt, wo die Befürworter eines
weitgehenden Rauchverbotes mit nur 2874 Stimmen Vorsprung siegten. Erlaubt sind
hier nur unbediente Fumoirs. Etwas eindeutiger war das Ergebnis im Kanton Zürich, wo
56,6% der Stimmenden die Volksinitiative „Schutz vor Passivrauchen“ guthiessen. Hier
sind abgetrennte Raucherräume ebenfalls erlaubt. Ein Gegenvorschlag des Kantonsrats,
der Restaurants mit höchstens 35 Plätzen vom Verbot ausnehmen wollte, lehnte die
Zürcher Stimmbevölkerung ab. Eine Niederlage mussten die Befürworter des
Nichtraucherschutzes im Kanton Nidwalden hinnehmen. Hier sagte die
Stimmbevölkerung zwar Ja zu einem Rauchverbot in öffentlichen Räumen, Gaststätten
sind aber davon ausgenommen. Sie müssen lediglich deklarieren, ob Rauchen erlaubt
ist oder nicht. 56

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.09.2008
LINDA ROHRER
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Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Das neue KVG verpflichtet die Kantone zur bedarfsgerechten Spitalplanung und zur
Erstellung einer Liste mit jenen Spitälern, die künftig die Berechtigung erhalten,
Patienten zu Lasten der sozialen Krankenversicherung zu behandeln. Ende November
stellte Zürich als erster grosser Kanton seine Spitalliste vor und gab diese in eine
Vernehmlassung. Die Umsetzung dieser Vorschläge würde zu einem radikalen
Reinemachen im Gesundheitswesen führen, soll doch bis ins Jahr 2005 in Zürich ein
knappes Viertel der Akutbetten in den öffentlichen Spitälern verschwinden. Im Zeichen
grösserer Effizienz durch Synergie will die Zürcher Gesundheitsdirektion im gleichen
Zeitraum sechs Regionalspitäler schliessen oder zusammenlegen. Sie erhofft sich davon
Einsparungen von 60 Mio. Fr. pro Jahr. 57

KANTONALE POLITIK
DATUM: 23.11.1996
MARIANNE BENTELI

Soziale Gruppen

Asylpolitik

Ungeachtet aller Rechtsgrundlagen (paritätische Verteilung der Asylbewerber auf alle
Kantone, Non-refoulement usw. ) gelangte der Kanton Thurgau im März an den
Bundesrat mit der Bitte, ihm keine weiteren Asylsuchenden aus dem Kosovo mehr
zuzuweisen und die straffällig gewordenen oder einer Straftat verdächtigten Personen
unverzüglich zurückzuschaffen oder zu internieren. Bundesrat Koller bezeichnete die
Haltung der Thurgauer Behörden als überrissen, zumal der Abschluss eines
Rückführungsabkommens beschlossene Sache sei. Anfang Juni gelangte der Baselbieter
Regierungsrat mit der Bitte an den Bundesrat, straffällige und dissoziale Asylbewerber
aus dem Kosovo in Kollektivunterkünften des Bundes unterzubringen. Das BFF
bezeichnete das Ansinnen als unrealisierbar. Der Bund könne gar kein Bundeszentrum
für renitente Asylbewerber bauen, da ihm dazu erstens eigenes Territorium und
zweitens die dazu notwendige Polizeigewalt fehle. Der Kanton Zürich beschloss im
Spätsommer auf eigene Kosten ein spezielles Zentrum für "dissoziale" Asylbewerber
einzurichten. Das BFF sagte eine Vorfinanzierung zu. 58

KANTONALE POLITIK
DATUM: 15.10.1997
MARIANNE BENTELI

Der Kanton Zürich setzte die bereits früher von einigen Kantonen verlangte spezielle
Behandlung von renitenten oder kriminellen Asylbewerbern in die Praxis um.
Vorgesehen ist, dass die Asylsuchenden im Kanton beim Eintritt in eine Unterkunft
einen Vertrag mit dem Betreuungspersonal abschliessen, der Massnahmen nach dem
Bonus-Malus-System vorsieht: Flüchtlinge, die positiv auffallen, sollen belohnt werden,
etwa indem sie Zugang zu Bildungs- und Beschäftigungsprogrammen erhalten; wer
Verhaltensregeln missachtet, soll dagegen in eine Struktur mit nur noch minimaler
Betreuung versetzt werden. Das neue Modell wurde vorerst in zwei Durchgangsheimen
erprobt. 59

KANTONALE POLITIK
DATUM: 02.07.1998
MARIANNE BENTELI

Besonders hart wurde die Frage diskutiert, ob bosnische Jugendliche, welche in den
vergangenen Jahren eine Ausbildung in der Schweiz begonnen haben, diese über das
Jahr 1998 hinaus sollen beenden können, oder ob sie ebenfalls der allgemeinen
Rückführung unterliegen sollten. Der Bund überliess diese Frage generell den Kantonen.
Zürich zeigte sich – zumindest in ersten Stellungnahmen – unerbittlich, die meisten
anderen Kantone erklärten sich hingegen (wenn auch hie und da nach anfänglichem
Zögern und unter Druck der Öffentlichkeit) bereit, den jungen Bosniern eine
Aufenthaltsbewilligung über das Jahr 1998 hinaus zu erteilen, allerdings ohne
gleichzeitig das Bleiberecht für deren Familien zu verlängern. Damit entsprachen sie
einem Brief, den die Nationalrätinnen Müller-Hemmi (sp, ZH) und Langenberger (fdp,
VD) sowie Ständerätin Simmen (cvp, SO), unterstützt von 140 Ratskolleginnen und
-kollegen, an die Regierungen der Kantone gerichtet hatten mit der Bitte, ihren
gesetzlichen Handlungsspielraum in dieser Angelegenheit zu nutzen, um diesen vom
Schicksal ohnehin benachteiligten Jugendlichen zumindest beruflich eine Chance zu
eröffnen. 60

KANTONALE POLITIK
DATUM: 10.09.1998
MARIANNE BENTELI
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Anfangs Februar trat die Exekutive der Stadt Zürich geschlossen vor die Medien, um
ihrem „Manifest für eine neue Schweizer Asylpolitik“ Gewicht zu verleihen. Sie erklärte,
die Folgekosten der verfehlten Asylpolitik trügen vor allem die Städte. Die Hoffnung auf
eine abschreckende Wirkung des Arbeitsverbots habe sich als falsch erwiesen.
Zusammen mit dem sehr knapp bemessenen Taschengeld sei die erzwungene
Untätigkeit geradezu eine Einladung zu Schwarzarbeit, Kleinkriminalität und sogar
Drogenhandel. Sie regte in einer Resolution mit zehn Punkten ein Umdenken in der
Asylpolitik an. Insbesondere verlangte sie die Aufhebung des für die ersten drei resp.
sechs Monate nach der Einreise geltenden Arbeitsverbots: Asylsuchende sollten sich
durch das Erbringen von öffentlich nützlichen Dienstleistungen sinnvoll betätigen
können und mit dem dafür erhaltenen Lohn dazu beitragen, Fürsorgekosten zu sparen.
Bund und Kantone zeigten sich skeptisch, die städtischen Parteien (inkl. SVP)
begrüssten den Aufruf hingegen grundsätzlich, ebenso der Schweizerische
Städteverband. Am 1. Mai startete in Zürich ein Pilotprojekt mit Asylsuchenden, mit
vorläufig aufgenommenen Personen, die noch keine Arbeit gefunden haben, sowie mit
arbeitslosen anerkannten Flüchtlingen . 61

KANTONALE POLITIK
DATUM: 04.02.2003
MARIANNE BENTELI

Familienpolitik

Nachdem die Stimmberechtigten des Kantons Zürich im Vorjahr das neue
Partnerschaftsgesetz gutgeheissen hatten, wurde dieses auf den 1. Juli in Kraft gesetzt.
Ab diesem Zeitpunkt können sich gleichgeschlechtliche Paare, die einen gemeinsamen
Wohnsitz haben, bei den Zivilstandsämtern registrieren lassen. Sie sind bei den
Schenkungs- und Erbschaftssteuern sowie der Sozialhilfe den Ehepaaren gleichgestellt.
Alle Bereiche die der Bund regelt, sind ausgeklammert, beispielsweise die Einkommens-
und Vermögenssteuer oder Adoptionen. In den ersten sechs Monaten liessen sich fast
200 Paare, davon vier Fünftel männliche, bei den Zivilstandsämtern eintragen. 62

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.06.2003
MARIANNE BENTELI

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, wurden in mehreren Kantonen die
Gleichstellungsstellen abgeschafft oder in ihren Funktionen drastisch eingeschränkt.
Relativ deutlich mit 48 zu 27 Stimmen schloss die Legislative des Kantons Zug erstmals
in der Schweiz ein Gleichstellungsbüro. Obgleich man sich im Kantonsparlament darin
einig war, dass der Auftrag der Gleichberechtigung noch nicht erfüllt ist, lehnte es der
Rat gegen den Antrag der Regierung ab, das seit vier Jahren bestehende
Gleichstellungsbüro bis Ende 1999 weiterzuführen. Zur Begründung für diesen
Entscheid wurden vordergründig finanzielle Überlegungen ins Feld geführt. Es wurde
aber auch nicht verhehlt, dass die Hartnäckigkeit und Unnachgiebigkeit der
Gleichstellungsbeauftragten vor allem den bürgerlichen Politikern teilweise sauer
aufgestossen waren.

Auch anderen Gleichstellungsbüros bläst ein zunehmend rauher Wind ins Gesicht. Der
Auftrag der Gleichstellungsstelle des Kantons Bern wurde nur unter der Auflage um vier
Jahre verlängert, dass sie sich vermehrt auch familienpolitischen Fragen anzunehmen
habe. Die Regierung des Kantons Wallis kündigte an, dass sie ihr Büro 1997
möglicherweise auflösen werde. Im Kanton Jura wurden die Kompetenzen der
Gleichstellungsstelle derart beschnitten, dass Marie-Josèphe Lachat, die erste
"Madame Egalité" der Schweiz, nach über 15 Jahren ihr Amt zur Disposition stellte. Im
Kanton Zürich schliesslich ging die Fachstelle für Gleichberechtigungsfragen nur knapp
an einem fünfzigprozentigen Personalabbau vorbei. 63

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.11.1995
MARIANNE BENTELI
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

Mit seinen Urteilen zu Fällen in drei Kantonen stützte das Bundesgericht den Grundsatz,
dass die tieferen Löhne der Kindergärtnerinnen gegenüber den Löhnen der
Primarlehrer nicht diskriminierend seien, solange nicht zu grosse Differenzen
entstünden. Das Bundesgericht wies entsprechende Beschwerden der
Kindergärtnerinnen in den Kantonen Schwyz und Thurgau ab. Abgewiesen wurde zudem
die Beschwerde der Zürcher Kindergärtnerinnen gegen einen Entscheid des Zürcher
Verwaltungsgerichts, in welchem eine Lohndifferenz von 18 Prozent aufgrund der
unterschiedlichen Arbeitspensen und der unterschiedlichen Wertigkeit der Arbeit als
zulässig befunden worden war. Die Lausanner Richter machten Unterschiede bei den
Arbeitspensen, die längere Ausbildungszeit und die breitere Berufsausbildung der
Primarlehrer geltend, welche nichts mit geschlechtsdiskriminierenden Bewertungs-
und Vergleichskriterien zu tun hätten. 64

KANTONALE POLITIK
DATUM: 05.01.2000
ELISABETH EHRENSPERGER

Im Kanton Zürich wollte der abtretende Bildungsdirektor Buschor (cvp) die Volksschule
einer grundlegenden Reform unterziehen. Die Schulpflicht sollte zwecks Schaffung
einer Basisstufe (Zusammenfassung von zweijährigem Kindergarten sowie 1. und 2.
Klasse) um ein Jahr auf zehn Jahre verlängert, das Pilotprojekt mit Englisch- und
Computerunterricht ab der 3. Primarklasse auf den ganzen Kanton ausgedehnt und für
den vormittäglichen Unterricht verbindliche Blockzeiten eingeführt werden.
Vorgeschlagen war auch eine grössere Autonomie der einzelnen Schulen, die
Abschaffung der Bezirksschulpflege und ihre Ersetzung durch eine Fachstelle, ein
Mitwirkungsrecht der Eltern (verbunden mit Elternpflichten), die spezielle Förderung
multikultureller Schulen, ein verstärkter Einbezug sonderpädagogischer Angebote in
den normalen Schulbetrieb sowie die Neuregelung der Schulversuche. Obgleich im
Kantonsrat mit Ausnahme der SVP und der EVP alle die Vorlage unterstützt hatten,
bildete sich quer durch die Parteien ein sehr aktives Nein-Komitee, das im
Wesentlichen gegen die Einführung der Basisstufe und die Abschaffung der
Bezirksschulpflege kämpfte. Die linken Gegner kritisierten zudem, das neue Gesetz
richte sich einseitig nach den Forderungen der Wirtschaft. Die Argumente des Nein-
Komitees schienen vor allem in den ländlichen Gebieten auf fruchtbaren Boden zu
fallen. Während die Stadt Zürich das neue Volksschulgesetz mit 58,6% Ja-Stimmen
annahm, wurde es vom Kanton mit 52,2% Nein-Stimmen verworfen. Die Abschaffung
der Bezirksschulpflege, die eine Verfassungsänderung nötig machte, weshalb sie dem
Volk in einer separaten Vorlage unterbreitet wurde, erhielt hingegen Zustimmung
(52,6% Ja), gleich wie die ebenfalls gesondert vorgelegte Neuregelung der
Schulversuche (58,7%). Wenige Tage nach der Abstimmung reichten Vertreterinnen und
Vertreter der FDP, SP, CVP und der Grünen eine parlamentarische Initiative mit den
unbestrittenen Elementen des Volksschulgesetzes ein (Teilautonomie der Schulen,
professionelle Schulaufsicht). Da in erster Linie die Basisstufe zur Niederlage in der
Abstimmung geführt hatte, verlangt die Initiative einen kantonsweit einheitlich
geregelten Kindergarten, wobei der Besuch eines der beiden Jahre obligatorisch sein
soll. 65

KANTONALE POLITIK
DATUM: 03.12.2002
MARIANNE BENTELI

Mitte des Berichtsjahres legten die Zürcher Lehrkräfte mit einer grossen Protestaktion
die Schulen lahm. Rund 5700 Lehrerinnen und Lehrer streikten und gingen auf die
Strasse, um gegen die geplanten Sparmassnahmen des Regierungsrates zu protestieren.
Die Sparpläne, welche Teil eines Sanierungsprogramms der Zürcher Kantonsfinanzen
waren, sahen unter anderem die Erhöhung der Richtwerte für die Klassengrössen um
drei auf 28 Schulkinder vor. 66

KANTONALE POLITIK
DATUM: 21.06.2003
ELISABETH EHRENSPERGER

In vier Kantonen fanden Urnengänge zum Thema Fremdsprachenunterricht statt:
Schaffhausen, Thurgau und Zürich lehnten je eine Volksinitiative ab, welche in der
Primarschule nur eine Fremdsprache vorsah, Zug sprach sich gegen ein Begehren aus,
das statt Französisch Englisch als erste Fremdsprache einführen wollte. 67

KANTONALE POLITIK
DATUM: 27.02.2006
MAGDALENA BERNATH
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Das erste Referendum konnte im Frühjahr in Luzern eingereicht werden, weitere
kamen in den Kantonen Graubünden, Nidwalden, Sankt Gallen, Thurgau und Zürich
zustande. Im Kanton Bern war die Unterschriftensammlung Ende 2008 noch am Laufen.
Im Gegensatz zur Deutschschweiz gab es in den französischsprachigen Kantonen kaum
Widerstand gegen HarmoS. Einzig im Kanton Jura hatte die SVP das Referendum
ergriffen, brachte aber von den 2000 notwendigen Unterschriften nur 1500
zusammen. 68

KANTONALE POLITIK
DATUM: 08.07.2008
ANDREA MOSIMANN

Le débat sur l’enseignement des langues étrangères continue de brûler. Ainsi, ce n’est
ni la décision du département de l’éducation du canton de Thurgovie de rayer
l’enseignement du français à l’école primaire, ni l’aboutissement d’une initiative
populaire dans le canton de Zürich « Mehr Qualität – eine Fremdsprache an der
Primarschule » qui vont mettre un terme à la discussion qui enflamme les milieux
politiques et académiques, des deux côtés de la Sarine. Plusieurs voix ont estimé que la
décision du canton de Thurgovie, était inadmissible et qu’il s’agissait d’une attaque
frontale à la cohésion nationale et aux valeurs suisses. Ainsi, de nombreuses personnes
attendent une réaction du ministre de la culture Alain Berset (ps). Bien que les
questions liées à l’éducation demeurent sous la coupe cantonale, plusieurs estiment
que la Confédération se doit de réagir. 69

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.03.2016
GUILLAUME ZUMOFEN

Im Jahr 2017 kam das Frühfranzösisch in einigen Deutschschweizer Kantonen unter
Druck. Anfangs Mai hiess das Kantonsparlament des Kantons Thurgau mit 64 zu 53
Stimmen ein Gesetz gut, mit dem der Französischunterricht aus der Primarschule
gestrichen werden und stattdessen in die Sekundarstufe verschoben werden sollte.
Zwar erfolgte der Entscheid in erster Lesung, das heisst, er musste vom Grossen Rat
noch in zweiter Lesung und in der Schlussabstimmung bestätigt werden. Die Medien
gingen davon aus, dass im Falle der definitiven Annahme des Gesetzes durch das
Parlament das Behördenreferendum – dafür müssen 30 der 130 Thurgauer
Parlamentsmitglieder unterzeichnen – ergriffen würde, am Ende also das Stimmvolk das
letzte Wort haben würde. Unabhängig dessen gingen die Wogen hoch. Der Genfer
Regierungsrat Antonio Hodgers (GE, gp) ergriff Mitte Mai in der Weltwoche das Wort. Als
„Angriff auf die Schweiz“ – so der Titel des Essays – verstand Hodgers die jüngste
politische Entwicklung im Kanton Thurgau. Der interkantonale Zusammenhalt beruhe
seiner Meinung nach auf drei Säulen. Die erste seien die politischen Institutionen, die
zweite der Finanzausgleich, die dritte nannte Hodgers „aktive Mehrsprachigkeit“.
Letzteres bedeute, dass jeder sich bemühe, den anderen zu verstehen. Der Kanton
Thurgau säble gerade an dieser Säule und so könne sich der Kanton Genf in Zukunft
vielleicht fragen, wieso man noch in einen Finanzausgleich zahlen solle. Er kritisierte,
dass das Französische in der Ratsdebatte als „Fremdsprache“ bezeichnet wurde, wo es
doch in der Bundesverfassung als „Landessprache“ qualifiziert sei. Und er erhob den
Mahnfinger: „Wenn uns der Wille abhandenkommt, einander zu verstehen, werden wir
keine Nation mehr sein“, so Hodgers Fazit.

Bevor jedoch das Thurgauer Gesetz gegen das Frühfranzösisch in die zweite Runde
ging, war der bildungspolitische Fokus auf den Kanton Zürich gerichtet. Dort stimmten
die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 21. Mai 2017 über die kantonale
Volksinitiative „Mehr Qualität – eine Fremdsprache an der Primarschule“ ab. Die
Annahme der Initiative hätte zur Folge gehabt, dass in der Primarschule nur eine
Fremdsprache gelehrt und gelernt und eine zweite Fremdsprache erst auf
Sekundarstufe eingeführt würde. Dabei wurde es dem Zürcher Regierungsrat
überlassen, ob die erste Fremdsprache Französisch oder Englisch sein würde. Das
Initiativkomitee stellte sich auf den Standpunkt, dass viele Primarschüler überfordert
seien mit zwei Fremdsprachen in der Primarschule, denn vielen würden bereits
Grundlagenkenntnisse der deutschen Sprache fehlen. Der Regierungsrat sowie eine
Mehrheit des Zürcher Kantonsrates teilten diesen Standpunkt nicht und sprachen sich
gegen die Initiative aus. Eine grosse Mehrheit der Primarschüler würde den Unterricht
von zwei Fremdsprachen gut meistern, zudem seien Fremdsprachenkenntnisse eine
Schlüsselkompetenz in einer vernetzten Welt und gerade in der mehrsprachigen
Schweiz sei die bisherige Handhabung „ein Bekenntnis zum hohen Wert der
Vielsprachigkeit unseres Landes“, hielt der Regierungsrat in der Abstimmungszeitung
fest. Nicht zuletzt würde der Kanton bei Annahme der Initiative gegen das 2008 von den
Zürcher Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern angenommene HarmoS-Konkordat
verstossen und müsste folglich aus diesem austreten. Das HarmoS-Konkordat
verpflichtet die beigetretenen Kantonen unter anderem dazu, eine erste Fremdsprache

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.04.2017
SAMUEL BERNET
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spätestens ab der dritten Klasse der Primarschule und eine zweite Fremdsprache
spätestens ab der fünften Klasse der Primarschule zu unterrichten. Die Zürcher
Stimmbevölkerung sprach sich am 21. Mai 2017 mit  60.8 Prozent Nein-Stimmen klar
gegen die Initiative aus. 

Am 14. Juni 2017 bekam Frauenfeld die nationale Aufmerksamkeit zurück, denn es kam
zur zweiten Lesung und zur Schlussabstimmung des Gesetzes. Zur grossen
Überraschung lehnte der Grosse Rat des Kantons Thurgau das Gesetz hauchdünn, mit
62 zu 60 Stimmen, ab. Die Medien machten nicht etwa allfällige Drohgebärden von
Bundesrat Berset für den Sinneswandel der kantonalen Legislative verantwortlich, eher
habe die Abstimmung im Kanton Zürich Signalwirkung gehabt. Der grösste Anteil an der
Kehrtwende des Grossen Rats wurde aber der Thurgauer Regierungsrätin Monika Knill
(TG, svp) zugeschrieben. Die NZZ titelte „Mutter Courage sichert Sprachenfrieden“ und
meinte damit Knill; La Liberté widmete Knill ein Portrait mit der Überschrift „Une
marathonienne pour le français“. Knill sei deswegen mutig, weil sich die
Erziehungsdirektorin im Thurgauer Parlament und in persönlichen Gesprächen
vehement für den Erhalt des Französischunterrichts in der Primarschule eingesetzt
hatte und damit gegen ihre eigene Partei angetreten war, die grossmehrheitlich für eine
Verschiebung des Französischunterrichts in die Sekundarstufe gewesen war. Als
Marathonläuferin wurde sie bezeichnet, weil sie im Rat unermüdlich mit zahlreichen
Vorschlägen versucht hatte, ihren Widersachern, die mit der niedrigen Qualität des
Französischunterrichts und der Überforderung der Schüler argumentiert hatten,
entgegenzukommen, ohne dass dadurch der Französischunterricht aus der
Primarschule gekippt werden musste. So stellte sie den Grossrätinnen und Grossräten
in Aussicht, dass sich überforderte Schüler erleichtert vom Französischunterricht
dispensieren können sollten, dass der Unterricht vermehrt in Halbklassen stattfinden
sollte und dass die Qualität des Französischunterrichts nach zwei Jahren evaluiert
werden sollte, um danach allfällige neue Massnahmen prüfen zu können. 

Im September 2017 mussten schliesslich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger des
Kantons Luzern über die Volksinitiative „Eine Fremdsprache auf der Primarstufe“
abstimmen; über die gleiche Thematik also, wie die Zürcher Stimmberechtigten einige
Monate zuvor. Der Regierungsrat sowie eine Mehrheit des Kantonsparlaments sprachen
sich gegen die Initiative aus. Zwar hatte die Stimmbevölkerung des Kantons Luzern 2008
den Beitritt zum HarmoS-Konkordat abgelehnt, wodurch eine Annahme der Initiative
keine interkantonalen Verträge verletzen würde, wie dies in Zürich der Fall gewesen
wäre. Der Regierungsrat war aber der Meinung, dass Luzern bei einer Annahme zu einer
„Sprachinsel“ verkommen würde. Dies würde Luzerner Familien einen
Wohnortswechsel in einen anderen Kanton erschweren, da Luzerner Primarschüler im
interkantonalen Vergleich einen Rückstand in der Sprachkompetenz aufweisen würden.
Gemäss Ausführungen der Luzerner Regierung im Bericht an die Stimmberechtigten
würde dieser Rückstand die englische Sprache betreffen, denn „aus  Gründen  des
nationalen  Zusammenhalts“ sei es notwendig, dass bei einer Annahme der Initiative
weiterhin Französisch an der Primarschule unterrichtet werden würde. Die Luzerner
Stimmbevölkerung lehnte die Volksinitiative am 24. September 2017 mit 57.6 Prozent
Nein-Stimmen ab. 70

Berufsbildung

Als erster Deutschschweizer Kanton führt Zürich einen Berufsbildungsfonds ein. Das
Volk hiess im September ein Berufsbildungsgesetz inklusive Berufsbildungsfonds mit
58% der Stimmen gut. Betriebe, die keine Lehrstellen anbieten, müssen künftig eine
Abgabe in einen kantonalen Fonds errichten; dieses Geld fliesst zurück an Firmen die
Lehrlinge ausbilden, sowie in Projekte zur Schaffung von Ausbildungsangeboten. Der
Fonds war von den bürgerlichen Parteien und dem Gewerbe vehement bekämpft
worden, während die Linke, Teile der CVP, der Kantonsrat und die Regierung ein Ja
empfohlen hatten. 71

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.09.2008
ANDREA MOSIMANN
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Hochschulen

Dans de nombreux cantons (Vaud, Zurich et Fribourg), les lois relatives au
fonctionnement et au statut des hautes écoles sont en voie de révision, voire même
ont été révisées (Bâle, Berne et Neuchâtel). Relevant de la philosophie de la nouvelle
gestion publique, les différentes réformes visent toutes à accroître l'autonomie des
universités. Celles-ci jouiront d'une grande marge de manoeuvre sous plus d'un aspect.
Dans le domaine financier, elles se verront attribuer des enveloppes budgétaires dont
elles pourront disposer à leur guise pour réaliser certains objectifs fixés par les
autorités politiques. Les hautes écoles devraient également bénéficier de plus de
liberté sur le plan du fonctionnement interne ainsi que du point de vue de la politique
d'engagement du personnel, à l'exception de la nomination des professeurs qui restera
de la compétence des exécutifs cantonaux. Principaux bénéficiaires de ce transfert de
compétences, les rectorats verront leur pouvoir de décision s'accroître
substantiellement, et ce notamment au détriment du corps professoral. Les différentes
réformes prévoient presque toutes la création d'organes de surveillance: équivalents
académiques des conseils d'administration, ces nouvelles structures, composées de
membres extérieurs à l'université, seront compétentes notamment pour définir les
grandes lignes de développement de l'institution. 72

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.04.1996
ALEXANDRE FÜZESSÉRY

In einer gemeinsamen Vereinbarung bestärkten die Universität Zürich und die ETHZ
ihrerseits die Tradition ihrer Zusammenarbeit und gaben dem Willen Ausdruck,
gegenseitige Durchlässigkeit und Absprachen zu verbessern sowie gemeinsame Projekte
und Einrichtungen zu vermehren. Ein neues Zentrum für Genomik, ein
Lehrerbildungsinstitut mit Beteiligung der Pädagogischen Hochschule sowie ein
Sprachzentrum wurden dabei als Beispiele angeführt. 73

KANTONALE POLITIK
DATUM: 12.09.2001
ELISABETH EHRENSPERGER

Als erster Universitätskanton möchte Zürich die von der Interkantonalen
Universitätsvereinbarung festgelegte Höchstgrenze für die Studiengebühren mit der
geplanten Revision des Universitätsgesetzes voll ausschöpfen und die
Semestergebühren praktisch verdoppeln (von heute 640 auf maximal 1224 Fr.).
Dagegen regte sich heftiger Widerstand der Studierenden, welche diese Erhöhung als
Angriff auf die Chancengleichheit bezeichneten. Zunehmend hänge es vom Einkommen
der Eltern ab, ob jemand ein Studium beginnen könne. Bereits heute seien vier von fünf
Studierenden auf einen Nebenerwerb angewiesen, was die Chance auf einen Abschluss
vermindere. Auch weitere Elemente des Revisionsvorhabens – so etwa die Stärkung des
Universitätsrats und die Verschärfung des Numerus clausus – wurden als
„Gegenreform“ gewertet mit dem Ziel, eine Eliteuniversität nach angelsächsischem
Vorbild zu schaffen. 74

KANTONALE POLITIK
DATUM: 13.12.2002
MARIANNE BENTELI

Im Berichtsjahr feierte die Universität Zürich ihr 175-Jahr-Jubiläum. Zürich war die
erste Universität Europas, die nicht von einem Landesfürsten oder der Kirche, sondern
von einem demokratischen Staatswesen gegründet wurde. Die Hochschule wollte den
Festakt nutzen, um Wissen mit breiten Kreisen der Bevölkerung zu teilen. Dazu
organisierte sie zahlreiche Ausstellungen, Feste und Präsentationen, welche alle unter
dem Motto „Wissen teilen“ standen. 75

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.02.2008
ANDREA MOSIMANN

Kultur, Sprache, Kirchen
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Kulturpolitik

Stadt und Kanton Zürich einigten sich auf eine Neuverteilung der Kulturkosten. Der
Kanton, welcher bisher 49% der Beiträge ans Opernhaus geleistet hat, übernimmt
dieses zu 100%, wird aber an die anderen grossen Kulturinstitute – Schauspielhaus,
Tonhalle und Kunsthaus – nichts mehr beisteuern (bisher 25%). Die Regelung wird dem
Kanton jährliche Mehrausgaben von rund 26 Mio Fr. bringen. Der neue
Subventionsvertrag kann frühestens auf Sommer 1994 in Kraft treten, da zuvor noch das
kantonale Kulturförderungsgesetz in einer Volksabstimmung abgeändert werden
muss. 76

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.12.1993
MARIANNE BENTELI

In Zürich konnte die Entflechtung der kulturellen Aufgaben zwischen Stadt und
Kanton erfolgreich abgeschlossen werden. Im September nahmen die Stimmbürger des
Kantons mit rund 75% Ja-Stimmen zwei Vorlagen an, die den Kauf des Opernhauses und
die alleinige Finanzierung dieser Institution durch den Kanton ermöglichen. Im
Gegenzug wird die Stadt den Betriebskredit der drei anderen grossen Kulturinstitute
(Schauspielhaus, Tonhalle und Kunsthaus) ohne Kantonssubventionen berappen.
Erhalten bleiben der Stadt aber die Beiträge der Gemeinden aus dem
Steuerkraftausgleich. 

Auch die Stadt Bern soll durch eine Revision des kantonalen Kulturförderungsgesetzes
von ihrer Zentrumsfunktion entlastet werden. Der Regierungsrat unterbreitete dem
Grossen Rat entsprechende Änderungsanträge, durch die insbesondere die
Agglomerationsgemeinden stärker eingebunden würden. 77

KANTONALE POLITIK
DATUM: 26.09.1994
MARIANNE BENTELI

Die Regierungen von Kanton und Stadt Zürich beschlossen, künftig viermal so viel Geld
wie bisher für die Filmförderung einzusetzen, nämlich rund CHF 9 Mio. pro Jahr. Mit
CHF 20 Mio. aus dem Fonds für gemeinnützige Zwecke, der mit den Gewinnen der
Interkantonalen Landeslotterie (Swisslos) geäufnet wird, wurde die Zürcher Filmstiftung
gegründet, welche die bisherige Filmförderungskommission ablöst. CHF 3 Mio. steuert
die Stadt Zürich bei, die ihre jährliche Filmförderungssubvention damit vervierfachte. 78

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.10.2003
MARIANNE BENTELI

Die 2003 im Grundsatz beschlossene Zürcher Filmstiftung nahm im Berichtsjahr
wesentliche politische Hürden. Im Mai stimmte das Kantonsparlament dem Vorhaben
der Regierung zu, das Stiftungskapital von CHF 20 Mio. aus dem Fonds für
gemeinnützige Zwecke einzuschiessen, worauf auch der Gemeinderat der Stadt Zürich
die von der Exekutive beantragte Vervierfachung des jährlichen Filmkredits auf CHF 4
Mio. guthiess. Ende September nahm die Stimmbevölkerung der Stadt gegen die Nein-
Parolen der SVP und der FDP den Kredit mit 54% Ja an. 79

KANTONALE POLITIK
DATUM: 26.09.2004
MARIANNE BENTELI

Kirchen und religionspolitische Fragen

Im Kanton Zürich wurde eine Volksinitiative auf Trennung von Kirche und Staat
eingereicht. Offiziell wurde dabei der Grundsatz der Rechtsgleichheit angesprochen,
gegen welchen der Staat, nach Ansicht der Initianten, durch die finanzielle Bevorzugung
einzelner Religionsgemeinschaften verstösst. Dem rechtsbürgerlichen Initiativkomitee
wurde allerdings unterstellt, dass es ihm in erster Linie darum gehe, die Kirchen über
eine Schmälerung ihrer materiellen Basis politisch mundtot zu machen, da die
engagierten Stellungnahmen kirchlicher Kreise zu Zeitfragen vielen bürgerlichen
Kritikern schon lange ein Dorn im Auge seien. Die Kantonsregierung und die
Landeskirchen sprachen sich gegen die Initiative aus. Gewissermassen als
Gegengewicht zur Volksinitiative verlangte eine parlamentarische Initiative aus CVP-
Kreisen, dass neben den drei Landeskirchen auch weiteren Religionsgemeinschaften
die Möglichkeit einer öffentlichrechtlichen Anerkennung zu gewähren sei. 80

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.09.1993
MARIANNE BENTELI
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Der Regierungsrat des Kantons Zürich beantragte dem Kantonsrat, die vor Jahresfrist
eingereichte Volksinitiative zur Trennung von Kirche und Staat ohne Gegenvorschlag
zur Ablehnung zu empfehlen. Zuvor hatten sich schon die katholische Zentralkonferenz
und die protestantische Synode dezidiert gegen die Initiative ausgesprochen. Im Kanton
Aargau lehnten Regierung und Kirchen eine analoge Motion der SD ebenfalls ab. 81

KANTONALE POLITIK
DATUM: 20.08.1994
MARIANNE BENTELI

Nach 1977 und 1980 lehnten die Stimmberechtigten des Kantons Zürich zum dritten Mal
eine Vorlage zur Trennung von Kirche und Staat deutlich ab. Die ursprünglich aus SVP-
Kreisen lancierte Initiative wurde im Abstimmungskampf nur noch von der FPS sowie
Einzelpersonen aus dem rechtsbürgerlichen und freikirchlichen Umfeld unterstützt. Mit
dem Volksentscheid behalten die evangelisch-reformierte, die römisch-katholische
und die christkatholische Landeskirche, denen rund 90% der Kantonsbevölkerung
angehören, unter anderem das Besteuerungsrecht und damit Einkünfte von rund CHF
360 Mio. pro Jahr. 82

KANTONALE POLITIK
DATUM: 20.10.1995
MARIANNE BENTELI

Die Regierung des Kantons Zürich änderte die Bestattungsverordnung und schuf damit
für die Gemeinden die Möglichkeit, separate Gräberfelder für Angehörige
ausserchristlicher Glaubensgemeinschaften einzurichten. Sie kam damit einem
Wunsch strenggläubiger Muslime nach, die eine gemeinsame Bestattung mit
Angehörigen anderer Religionen ablehnen. In einer gemeinsamen Medienmitteilung
befürworteten der Evangelisch-Reformierte Kirchenrat und die Römisch-Katholische
Zentralkommission diese Liberalisierung als wichtigen Beitrag für das friedliche
Nebeneinander der verschiedenen Religionen und Kulturen. In Basel setzten die
Landeskirchen je einen Muslimbeauftragten ein, um die gegenseitige Verständigung zu
fördern und in Genf beschloss der Kantonsrat, ein entsprechendes Integrationsbüro
einzurichten. 83

KANTONALE POLITIK
DATUM: 03.07.2001
MARIANNE BENTELI

Der Kanton Zürich unternahm den Versuch, das Verhältnis zwischen Kirche und Staat
im Sinn einer Entflechtung und einer Anerkennung zusätzlicher
Glaubensgemeinschaften grundsätzlich neu zu regeln. Diese Vorlage war im Kampf
gegen die letzte Volksinitiative zur Trennung von Kirche und Staat in Aussicht gestellt
worden, die 1995 mit zwei Drittel Nein-Stimmen verworfen worden war. Zentraler
Streitpunkt in den Debatten war die staatliche Anerkennung ausserchristlicher
Religionsgemeinschaftensowie die (eng damit zusammenhängende) Autonomie aller
anerkannter Gruppen, auch ausländischen Mitgliedern das Stimm- und Wahlrecht
zuzubilligen. Die Hürden für die Anerkennung neuer Glaubensgemeinschaften wären
hoch gelegen: 30 Jahre Wirken in der Schweiz, mehr als 3000 Mitglieder im Kanton
Zürich, Anerkennung der Grundwerte der Schweizer Rechtsordnung, Bejahen des
Religionsfriedens, Pflege einer inneren Demokratie und Offenlegung der Finanzen,
weshalb eine baldige Anerkennung des Islam wohl kaum in Frage gekommen wäre. Für
die Anerkennung weiterer religiöser Gemeinschaften votierten im Kantonsrat SP,
Grüne, CVP und eine Mehrheit der FDP; die SVP und eine Mehrheit der EVP stellten sich
wegen einer möglichen Offizialisierung des Islam dagegen. Dem Souverän wurden drei
zusammenhängende Vorlagen unterbreitet: eine Verfassungsänderung (Grundsatz der
Anerkennung weiterer Glaubengemeinschaften und Ausländerstimmrecht) sowie zwei
Gesetzesrevisionen (Verhältnis zwischen dem Kanton und den bereits anerkannten
Kirchen sowie Verfahren der Anerkennung neuer Religionsgemeinschaften). EVP, EDU
und vor allem SVP bekämpften die Vorlage auch im Abstimmungskampf mit dem Slogan
«Kein Geld für Koranschulen» aufs heftigste. Unterstützung erhielten sie von einem Teil
der FDP, der eine völlige Trennung von Kirche und Staat anstrebt. Vor diesem
Hintergrund hatten die Vorlagen keine Chance an der Urne: Die Verfassungsänderung
scheiterte mit 55 Prozent Nein-Stimmen, das Kirchengesetz mit knapp 54 Prozent und
das Anerkennungsgesetz mit 64 Prozent. 84
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Die Kirchensteuer für juristische Personen gelangte auch im Berichtsjahr auf die
politische Agenda einzelner Kantone. In den Kantonen Graubünden und Zürich stehen
Abstimmungen zu Volksinitiativen bevor, welche die Aufhebung dieser Steuer fordern.
Darüber hinaus gab die Staatskanzlei des katholisch geprägten Kantons Nidwalden im
Juni des Berichtsjahrs das Zustandekommen eines ähnlich lautenden Volksanliegens
bekannt. Ende Jahr zogen die Initianten ihr Anliegen jedoch wieder zurück, mit der
Begründung, im Moment könne im Kanton keine Mehrheit für das Begehren gefunden
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werden. 85

Sowohl das Bündner wie auch das Zürcher Stimmvolk äusserten sich im Berichtsjahr zur
Frage, ob die Kirchensteuer für juristische Personen abgeschafft werden soll. Dabei
zeigte sich in beiden Kantonen ein auffallend ähnliches Bild der beiden vom
Jungfreisinn lancierten Volksinitiativen: Der städtische Kanton Zürich schmetterte das
Anliegen im Mai mit 71,8% Nein-Stimmen annähernd so deutlich ab wie das ländlich
geprägte Graubünden an der Februarabstimmung mit 73,6%. Parallelen zeigten sich
anfänglich ebenfalls bezüglich Unterstützung durch die Mutterparteien. Entgegen einem
früher gefassten Beschluss stellte sich die FDP-Fraktion im Zürcher Kantonsrat gegen
das Anliegen ihrer Jungpartei. Mit 59 zu 49 Stimmen beschloss die Zürcher FDP
schliesslich an ihrer Delegiertenversammlung nach emotionaler Diskussion die Ja-
Parole. Die Bündner FDP äusserte sich an ihrer Delegiertenversammlung hingegen mit
ähnlichem Stimmverhältnis ablehnend zur Volksinitiative. Sowohl Bündner wie auch
Zürcher Wirtschaftsverbände lehnten das Volksanliegen klar ab. Gemäss der Zürcher
Handelskammer und des Bündner Gewerbeverbands zahlt ein Grossteil der kleinen
Betriebe keine Kirchensteuer, womit die Initiative in erster Linie Grossunternehmen
entlasten würde. Darüber hinaus anerkenne man durchaus die Leistungen der Kirche
für das Gemeinwesen. Im Kanton Zürich zahlte das Gewerbe 2012 über CHF 100 Mio.
Kirchensteuern an die beiden grossen Zürcher Landeskirchen, womit diese 40% ihrer
Ausgaben für gesamtgesellschaftliche Leistungen finanzierten. Unter diese nicht-
kultischen Ausgaben in den Bereichen Bildung, Kultur und Soziales fallen auch die
Auslagen für die Instandhaltung von Kirchen, Pfarrhäusern und Kirchgemeindehäusern.
Detaillierte Angaben zu den Auslagen nach Posten wurden während des
Abstimmungskampfes nicht bekannt. Nicht eingerechnet in die Auslagen der Kirchen ist
hingegen die Freiwilligenarbeit. Gemäss Angaben im Abstimmungsbüchlein summiert
sich diese allein für die evangelisch-reformierte Kirche im Kanton Zürich auf rund 1 Mio.
Stunden jährlich. 86
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Sprachen

Im Vorjahr hatte eine Expertengruppe im Auftrag der kantonalen
Erziehungsdirektorenkonferenz eine Empfehlung zum Fremdsprachenunterricht
erarbeitet. Danach sollten alle Schüler während der obligatorischen Schulzeit zwei
Fremdsprachen erlernen, wobei der Kombination einer Landessprache mit Englisch die
grössten Chancen eingeräumt wurden. Der Kanton Graubünden zog – nach dem
Vorreiter Zürich, der die ganze Diskussion ins Rollen gebracht hatte – als erster die
Konsequenzen aus dieser Empfehlung. Ab 2002 wird Italienisch oder Romanisch erste
und Englisch zweite Fremdsprache an der Bündner Volksschule sein; Französisch wird
nur noch fakultativ angeboten. 87

KANTONALE POLITIK
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MARIANNE BENTELI

Die 1998 vom Zürcher Regierungsrat initiierte Diskussion um Englisch als erste in der
Schule unterrichtete Fremdsprache hielt weiter an. Ende August sprach sich die
kantonale Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) für den Beginn des
Fremdsprachenunterrichts in der 3. Primarklasse aus, allerdings ohne sich darauf
festzulegen, ob dies eine Landessprache oder Englisch sein soll; gleichzeitig empfahl
sie, den Unterricht in einer zweiten Fremdsprache in der 5. Klasse aufzunehmen. Der
Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH) unterstützte die
Dreisprachigkeit als Bildungsziel der Volksschule, verlangte aber von den Kantonen ein
koordiniertes Vorgehen. Obgleich die EDK für November einen definitiven Entscheid in
Aussicht stellte, bekräftigte der Regierungsrat des Kantons Zürich Mitte September
erneut seinen Willen, in nächster Zukunft Englisch ab dem 3. Schuljahr als erste
Fremdsprache einzuführen, unabhängig von allfälligen Empfehlungen der EDK;
begründet wurde dieses erneute Vorpreschen, das weniger im Grundsatz als vielmehr
wegen des Zeitpunkts der Ankündigung nicht nur in der Romandie ziemlichen Unmut
auslöste, mit der alleinigen Kantonshoheit in Schulfragen. 

Appenzell-Innerrhoden war bereits im März aktiv geworden und hatte beschlossen, ab
Sommer 2001 in allen 3. bis 6. Primarklassen den obligatorischen Englischunterricht
unter gleichzeitiger Abschaffung des Frühfranzösisch einzuführen. Einen, wenn auch
etwas anders gelagerten Entscheid zugunsten des Englischen fällte auch der Kanton
Graubünden, der 1997 eine zweite Kantonssprache als erste Fremdsprache bestimmt
hatte; er beschloss nun, ab der 7. Klasse Englisch als obligatorische zweite
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Fremdsprache in den Lehrplan aufzunehmen; Französisch wird nur noch fakultativ
angeboten. An ihrer Jahresversammlung von Anfang November setzte die
Erziehungsdirektorenkonferenz ihren Entscheid allerdings erneut aus. Unbestritten
war, dass der Fremdsprachenunterricht an den Volksschulen zügig ausgebaut werden
soll; 13 Mitglieder sprachen sich für den Start mit einer Landessprache aus, 12 wollten
diesen Entscheid den Kantonen überlassen. Für den Beginn mit einer Landessprache
votierten sämtliche lateinischen und zweisprachigen Kantone sowie SO, BL und SG. BS
enthielt sich der Stimme. Obgleich die EDK ihre Mitglieder bat, vorerst allfällige
Umsetzungsmassnahmen lediglich auf Versuchsbasis zu treffen, erklärten die
Bildungsdirektoren der Zentralschweiz kurz vor Jahresende, sie wollten Frühenglisch
wenn möglich bereits ab 2004 einführen. 88

Über die Bedeutung von Mundart wurde auch 2013 rege diskutiert. Mit einer Vielzahl
kantonaler Initiativen aus rechtskonservativen Kreisen mauserte sich ein ursprünglich
pädagogisches Anliegen zu einer politischen Wertediskussion um Identität und Heimat.
So lehnte etwa die Stimmbevölkerung in den Kantonen Glarus und Luzern zwei SVP-
Anliegen ab, die den Kindergartenunterricht ausschliesslich in Dialektsprache abhalten
wollten, und sprach sich damit im Gegensatz zu den Zürcher Stimmberechtigten, die
2011 ein ähnliches Anliegen gutgeheissen hatten, für eine gleichwertige Behandlung von
Dialekt und Hochdeutsch im Vorschulalter aus. Während eine weitere Initiative dieser
Art im Kanton Solothurn im Sammelstadium scheiterte, steht eine Volksabstimmung zur
SD-Initiative „Ja zur Mundart im Kindergarten“ im Kanton Aargau noch aus. Mitte Jahr
lancierte das Forum Helveticum ein Projekt zur Verbesserung der sprachkulturellen
Verständigung. An einem ersten Treffen kamen Vertreter von Bildungsinstitutionen,
Lehrerverbänden, Erziehungsdirektionen und der SRG zu Wort. Als angebracht
empfanden die Teilnehmenden unter anderem eine verstärkte Aufklärungsarbeit in der
lateinischen Schweiz zur Bedeutung der Mundart, da der geläufige Gebrauch der
Dialektsprache dort nicht nur im wortwörtlichen Sinne auf Unverständnis stosse.
Gleichzeitig soll in der Deutschschweiz die Funktion des Hochdeutschen als Instrument
der nationalen Kohäsion betont werden. 89
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"Rüebli-Votum schwächt den Bildungsraum", titelte die Basellandschaftliche Zeitung
nach Annahme der Mundart-Initiative im Kanton Aargau und sah eine weitere Hürde
für die allfällige Schaffung eines gemeinsamen Nordwestschweizer Bildungsraumes. Im
Gegensatz zu den Kantonen Glarus und Luzern, deren Stimmbevölkerung ähnliche
Anliegen im Vorjahr versenkt hatten, sprachen sich die Aargauerinnen und Aargauer am
18. Mai 2014 für eine Volksinitiative der Schweizer Demokraten aus, die Mundart als
grundsätzliche Unterrichtssprache im Kindergarten festlegt. Der Kanton Aargau reiht
sich somit hinter Zürich als zweiter Gliedstaat ein, der das Hochdeutsch gänzlich aus
dem Kindergartenalltag verbannt. Für eine gleichwertige Behandlung von Schweizer-
und Hochdeutsch hatte sich 2011 der Kanton Basel-Stadt ausgesprochen. Nationalrat
Romano (cvp, TI) äusserte aufgrund des Aargauer Stimmentscheids die provozierenden
Fragen, ob es einer Verfassungsänderung bedürfe, damit Mundart anstelle des
Hochdeutschen den Status einer Landessprache erhalten könne und ob die
lateinischsprachigen Schulen in Zukunft Mundart unterrichten müssten, um den
nationalen Zusammenhalt zu sichern. Bundesrat Berset sah in beiderlei Hinsicht keinen
Handlungsbedarf. Erfolgreich war die Unterschriftensammlung der SVP des Kantons
Zug, die im September eine weitere kantonale Mundart-Initiative bei den Behörden
deponierte. 90
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Fahrende

Aufgrund Verletzung der öffentlichen Ordnung durch ausländische Fahrende, wie dies
etwa im Sommer 2015 im Kanton Thurgau der Fall war, erarbeitete der Kanton in
Zusammenarbeit mit Gemeinden, Polizei und dem Bauernverband im Jahr 2016 einen
„Knigge für Fahrende“ (TZ). Dabei wurde ein Mustervertrag erarbeitet, der
Landbesitzern als Hilfestellung dienen und die Durchreisenden an die Eckwerte der
öffentlichen Ordnung erinnern soll. Ähnliche Bestrebungen existieren bereits in den
Kantonen Aargau und Zürich.
Auch der Kanton Freiburg erliess im selben Jahr eine Direktive für Durchreisende. Dazu
gezwungen sah sich der Kanton aufgrund des starken Anstiegs an Durchreisenden, was
potentiell auch zu mehr Problemen führen könne. Die Verantwortlichen betonten
jedoch, dass es keine Probleme mit den Schweizer Jenischen gebe und ihr Bedürfnis
zur Schaffung eines zusätzlichen Standplatzes anerkannt werde. Verschiedenenorts
distanzierten sich 2016 Schweizer Fahrende von der durch ausländische Fahrende
verursachten Störung der öffentlichen Ordnung und plädierten für den Abbau von
Vorurteilen gegenüber ihren Gruppen. 91
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Konservative und Rechte Parteien

Für Kopfschütteln sorgte die EVP Zürich, die in ihrem Parteiblatt gegen die im Kanton
stark umstrittene Initiative der jungen FDP zur Abschaffung der Kirchensteuer kämpfte.
Um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen, bildete die Zürcher EVP eine Karikatur ab,
auf der ein FDP-Mann gemeinsam mit einem Muslim an einem Kirchturm sägt. Auf
diesem Turm sitzt ein verärgerter Hahn, dessen Ausscheidungen auf den FDP-Mann
fallen. Für Ärger sorgte die Abbildung eines Muslim. Angehörige der islamischen
Glaubensgemeinschaft würden hier als Sündenböcke dargestellt, obwohl sie gar nichts
mit der Vorlage zu tun hätten. Die EVP räumte ein, dass man mit der Abbildung habe
provozieren und aufzeigen wollen, was passiere, wenn man das Feld anderen überlasse
und an den eigenen Grundfesten rüttle. Die FDP bezeichnete die Abbildung als
missratenen Versuch einer Provokation. 92
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Verbände

Arbeitnehmer, Gewerkschaften

Am 28. Februar wurde im Kanton Zürich die von der Unia lancierte kantonale
Volksinitiative zur Durchsetzung der minimalen Lohn- und Arbeitsbedingungen
(Lohndumping-Initiative) mit 63,3 Prozent Nein-Stimmen deutlich abgelehnt. Die
kantonale Initiative wurde als Testlauf für die Unia gedeutet: Bei einer Annahme im
bürgerlichen Kanton Zürich hätte die Gewerkschaft auf Bundesebene massiv bessere
Karten gehabt, den Ausbau der flankierenden Massnahmen zu fordern. Die Initiative, die
insbesondere auf die Baubranche zielte, hätte die kantonalen Behörden dazu
verpflichtet, bei einem Unternehmen einen Arbeitsunterbruch zu erlassen, wenn die
Kontrollinstanz, bestehend aus Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern, einen
begründeten Verdacht auf Verstoss gegen Minimallohnbestimmungen vorlegen würde.
Das Anliegen wurde bereits im Kantonsparlament für seine Unverhältnismässigkeit
kritisiert, weil ein Verdacht genügen würde, um ein Unternehmen rechtlich zu
sanktionieren. 93
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